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EinführungEinführungEinführungEinführung    
 
Die medizinische Rehabilitation Abhängigkeitskranker wurde in enger Abstimmung mit den 
Leistungsträgern zu einem sehr erfolgreichen Angebot entwickelt und durch ein effektives 
Qualitätsmanagement laufend verbessert. Im Rahmen künftiger Qualitätsentwicklung ist für 
die betroffenen Versicherten eine weiter verbesserte Behandlung anzustreben, für die Fach-
kräfte ein nicht weiter steigender Verwaltungs-, Dokumentations- und Nachweisaufwand. 
 
Einrichtungen zur medizinischen Rehabilitation Suchtkranker befinden sich in Deutschland 
zum großen Teil in der Hand öffentlicher Träger, die der Freien Wohlfahrtspflege ange-
schlossen sind. Diese Verbände, Träger und Einrichtungen haben in den zurückliegenden 
Jahrzehnten maßgeblich die Struktur der therapeutischen Behandlung Suchtkranker ge-
prägt und wesentlich dazu beigetragen, die medizinische Rehabilitation Suchtkranker zu 
einem sehr erfolgreichen Angebot zu machen. Dieses geschah in enger Abstimmung mit den 
Leistungsträgern der medizinischen Rehabilitation, die per höchst richterlichem Urteil die 
Federführung für die medizinische Rehabilitation Suchtkranker übernommen haben.  
 
Dadurch, dass im Regelsystem der gesundheitlichen Versorgung in den vergangenen Jahren 
Vergütungssätze eher real gesenkt als erhöht wurden, ist eine Herausforderung für das Ma-
nagement der betreffenden Einrichtungen entstanden. Die notwendige Qualitätsentwicklung 
führt von Seiten der Leistungsträger zu neuen Anforderungen, die gravierende Auswirkun-
gen auf Personal und Strukturen haben. Einrichtungsträger stehen vor dem Problem „Mehr 
Leistung für weniger Vergütung“ erbringen zu müssen, das sich zwischenzeitlich als kaum 
lösbar erwiesen hat.  
 
Die medizinische Rehabilitation Abhängigkeitskranker ist erfolgreich. Rund 80 % der Perso-
nen, die eine Behandlung erfolgreich abschließen, zahlen wieder Sozialversicherungs-
Beiträge. Neue Anforderungen an Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung sind nur 
dann sinnvoll, wenn sie die Ergebnisqualität weiter verbessern. Sie sind dann zweifelhaft, 
wenn sie für die Fachkräfte in den Einrichtungen einen immer größeren Verwaltungs-, Do-
kumentations- und Nachweisaufwand bedeuten, ohne dass sich Prozess- und Ergebnisquali-
tät signifikant verbessern.  
 

    ForderungenForderungenForderungenForderungen    

• StrukturStrukturStrukturStruktur----, Prozess, Prozess, Prozess, Prozess----    und Ergebnisqualität der medizinischen Rehabilitation Abhäund Ergebnisqualität der medizinischen Rehabilitation Abhäund Ergebnisqualität der medizinischen Rehabilitation Abhäund Ergebnisqualität der medizinischen Rehabilitation Abhän-n-n-n-
gigkeitskranker müssen in einem vernünftigen Verhältnis von Patiengigkeitskranker müssen in einem vernünftigen Verhältnis von Patiengigkeitskranker müssen in einem vernünftigen Verhältnis von Patiengigkeitskranker müssen in einem vernünftigen Verhältnis von Patientenarbeit, Mtenarbeit, Mtenarbeit, Mtenarbeit, Ma-a-a-a-
nagement und Koordnagement und Koordnagement und Koordnagement und Koordiiiination gesichert werden.nation gesichert werden.nation gesichert werden.nation gesichert werden.    

• Die ausufernden KontroDie ausufernden KontroDie ausufernden KontroDie ausufernden Kontrollllllll---- und Prüfverfahren der  und Prüfverfahren der  und Prüfverfahren der  und Prüfverfahren der Leistungsträger (im RaLeistungsträger (im RaLeistungsträger (im RaLeistungsträger (im Rahhhhmen von men von men von men von 
Qualitätssicherungsprogramm und Visitationen) Qualitätssicherungsprogramm und Visitationen) Qualitätssicherungsprogramm und Visitationen) Qualitätssicherungsprogramm und Visitationen) scheinen scheinen scheinen scheinen vor avor avor avor alllllem lem lem lem die Qualität von die Qualität von die Qualität von die Qualität von 
Verwaltungsvorgängen abzusichern, wie der in die DiVerwaltungsvorgängen abzusichern, wie der in die DiVerwaltungsvorgängen abzusichern, wie der in die DiVerwaltungsvorgängen abzusichern, wie der in die Disssskussion eingeführte Begriff kussion eingeführte Begriff kussion eingeführte Begriff kussion eingeführte Begriff 
„Amtshaftung“ zeigt. Sie sind in K„Amtshaftung“ zeigt. Sie sind in K„Amtshaftung“ zeigt. Sie sind in K„Amtshaftung“ zeigt. Sie sind in Kooperation mit den Leistungserbringern auf facooperation mit den Leistungserbringern auf facooperation mit den Leistungserbringern auf facooperation mit den Leistungserbringern auf fach-h-h-h-
lich notwendiges Maß zu redlich notwendiges Maß zu redlich notwendiges Maß zu redlich notwendiges Maß zu reduuuuzierenzierenzierenzieren....    
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1. Rahmenbedingungen der Rehabilitation Abhängigkeitskra1. Rahmenbedingungen der Rehabilitation Abhängigkeitskra1. Rahmenbedingungen der Rehabilitation Abhängigkeitskra1. Rahmenbedingungen der Rehabilitation Abhängigkeitskrannnnkerkerkerker    
    
Die Rehabilitation Abhängigkeitskranker in Deutschland ist leistungsfähig und erfolDie Rehabilitation Abhängigkeitskranker in Deutschland ist leistungsfähig und erfolDie Rehabilitation Abhängigkeitskranker in Deutschland ist leistungsfähig und erfolDie Rehabilitation Abhängigkeitskranker in Deutschland ist leistungsfähig und erfolg-g-g-g-
reichreichreichreich    
 
Das Gesamthilfesystem für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen ist in Deutschland 
gut positioniert. Im Bereich der medizinischen Rehabilitation hat die ambulante Behandlung 
an Stellenwert gewonnen und der Anteil der Kombinationsbehandlungen (ambulant-
stationär) steigt ebenso.  
 
Dieses Gesamthilfesystem mit Selbsthilfe, ambulanten Beratungs- und Behandlungsstellen 
für Suchtkranke und ihre Angehörigen, Psychiatrischen Institutsambulanzen, tagesklini-
schen und stationären Angeboten zur akuten medizinischen Versorgung, zur medizinischen 
Rehabilitation, zur Adaption und zur Nachsorge nach Rehabilitation von Menschen mit Ab-
hängigkeitserkrankungen, komplementären Angeboten für Suchtkranke (Übergangseinrich-
tungen, Betreutes Wohnen, Wohnheime), niedrigschwelligen Suchthilfeangeboten und Sub-
stitutionsbehandlungen für Menschen mit Drogenabhängigkeit ist differenziert und bedarfs-
bezogen entwickelt worden. In den Hilfeangeboten für drogenkranke Menschen ist die medi-
zinische Rehabilitation unter (ausschleichender) Substitution konzeptionell vorgesehen und 
möglich, wobei diese Substitutionsbehandlung ein möglicher Behandlungsbaustein ist, der 
notwendig sein kann, um das Ziel der Rehabilitation zu erreichen.  
 
Die medizinische Rehabilitation ist ein wesentlicher Bestandteil im Gesamtprozess der 
Sucht-Behandlung, verstanden als Beitrag zur Inklusion und Vermeidung von Exklusion der-
jenigen, die durch die Abhängigkeitserkrankung in Verbindung mit regelwidrigen körperli-
chen, seelischen oder psychischen Zuständen an der Teilhabe am Leben der Gesellschaft 
gehindert werden oder davon bedroht sind. So dokumentieren ambulante, tagesklinische 
und stationäre medizinische Rehabilitation Sucht eine hohe Leistungsfähigkeit. 
 
Die Erfolgsparameter der medizinischen Rehabilitation Sucht, die eingebettet ist in einen 
Gesamtprozess mit rehabilitativer und teilhabebezogener Orientierung, weisen auch für das 
Jahr 2005 (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, 2007) auf hohe Ergebnisqualität hin. So 
liegen planmäßige und erfolgreiche Behandlungsabschlüsse auf hohem Niveau, ambulante 
und/oder stationäre medizinische Rehabilitation Sucht bewirken regelmäßig eine deutliche 
Verbesserung der Lebenssituation der Betroffenen. 
 
Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung (Korsukéwitz, 2006) ist die Inan-
spruchnahme von medizinischen Rehabilitationsmaßnahmen Sucht über die Jahre relativ 
stabil. Die Gesamtausgaben der DRV für ambulante und stationäre Reha-Behandlungen bei 
Alkoholerkrankungen lagen 2005 bei 494 Mio. Euro. Der sozialmedizinische Verlauf zwei 
Jahre nach einer ambulanten oder stationären medizinischen Rehabilitation Sucht des Jahr-
gangs 2001 zeigt, dass bei ambulanter Reha 73% zu diesem Zeitpunkt (2003) als lückenlose 
Beitragszahler im Erwerbsleben verbleiben, entsprechend 63% bei stationärer Reha. Diese 
Erwerbsquoten sind im Vergleich zu anderen Indikationsbereichen führend. Die sozialmedi-
zinische Einschätzung der Leistungsfähigkeit im letzten Beruf zum Zeitpunkt der Beendi-
gung der jeweiligen Reha-Maßnahme unterstreicht diese positiven Ergebnisse.  
Die medizinische Rehabilitation Sucht ist mit diesen guten Integrationsraten in das Erwerbs-
leben ein hochwirksames und für alle Beteiligten erfolgreiches Instrument zur Gestaltung 
und Vermittlung von Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen. 
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Diverse Katamneseerhebungen vom Bundesverband für stationäre Suchtkrankenhilfe 
(‚buss’), der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) und dem Fachverband Sucht 
(FVS), orientiert am Deutschen Kerndatensatz, belegen diese Erkenntnisse der DRV. Die 
Nachhaltigkeit der aufgezeigten positiven sozialmedizinischen Verläufe wird wesentlich er-
reicht durch die Einbettung des Teilprozesses medizinischer Rehabilitation Sucht (ambulant 
und/oder stationär) in einen Gesamtprozess mit rehabilitativer und teilhabebezogener Orien-
tierung, der durch das Gesamthilfesystem Sucht abgebildet wird. 
 
Die Rehabilitation Abhängigkeitskranker ist teilhabeorientiert, erfolgt prozesDie Rehabilitation Abhängigkeitskranker ist teilhabeorientiert, erfolgt prozesDie Rehabilitation Abhängigkeitskranker ist teilhabeorientiert, erfolgt prozesDie Rehabilitation Abhängigkeitskranker ist teilhabeorientiert, erfolgt prozessssshaft und haft und haft und haft und 
ist eingebettet in einen qualitätsorientierten Verbund mit vielfältigen und differenist eingebettet in einen qualitätsorientierten Verbund mit vielfältigen und differenist eingebettet in einen qualitätsorientierten Verbund mit vielfältigen und differenist eingebettet in einen qualitätsorientierten Verbund mit vielfältigen und differenzzzzieieieier-r-r-r-
tentententen    HilfeangebotenHilfeangebotenHilfeangebotenHilfeangeboten 
 
Daraus ergeben sich folgende Notwendigkeiten für die Weiterentwicklung der medizinischen 
Reha Sucht: Sie muss durchgängig teilhabeorientiert sein und flexibel auf unterschiedliche 
Bedarfslagen reagiert. Die ICF (International Classification of Functioning, Disability and 
Health) der WHO aus dem Jahre 2001 ist die Grundlage für eine teilhabeorientierte Versor-
gung von Abhängigkeitskranken im Gesundheitssystem. Die Beeinflussung von Kontextfak-
toren auf der persönlichen und der sozialen Umfeldebene sind so Teil des Rehabilitations-
prozesses, d.h. Erreichbarkeit und Verfügbarkeit der notwendigen Ressourcen und die indi-
viduelle Förderung stehen dabei im Vordergrund. Die ICF ist hilfreich zur Prozessgestaltung 
bei der Problemanalyse, der Bedarfserkennung, der Reha-Planung, der weiteren Hilfe-
Planung und bei der Darstellung der Ergebnisqualität. Mit seiner Teilhabephilosophie und 
der Fokussierung auf die „funktionsbezogene“ Feststellung des Rehabilitationsbedarfs 
knüpft das SGB IX an das der ICF zugrunde liegende Partizipationsprinzip an. „Funktionale 
Gesundheit“ fungiert als Leitbegriff für Theorie und Praxis der medizinischen Rehabilitation. 
 
Die medizinische Rehabilitation Sucht antwortet auf den Rehabilitationsbedarf akut Abhän-
gigkeitskranker, chronisch Abhängigkeitserkrankter oder von Chronifizierung ihrer Erkran-
kung bedrohter Menschen, von multimorbiden Menschen und von als Folge ihrer Sucht be-
hinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen. Diese Menschen benötigen spezifi-
sche Hilfen, um trotz Suchterkrankung oder Behinderung weiterhin oder wieder am gesell-
schaftlichen Leben teilhaben zu können. 
 
So können die Leistungen der medizinischen Rehabilitation Sucht in den Gesamtunterstüt-
zungs- und -hilfeprozess eingebettet werden und damit soziale Ausgrenzung, Isolation, sozi-
aler Abstieg und die sekundäre Verschlimmerung des ursprünglichen Leidens verhindert 
werden. Der Verlust von Selbstständigkeit, Arbeitsfähigkeit und anderer Fähigkeiten, die für 
eine eigenständig gestaltete Lebensführung Voraussetzung sind, können abgewendet wer-
den. 
 

ForderungenForderungenForderungenForderungen    

• Die medizinische Rehabilitation Sucht muss durchgängig teilhabeorientiert sein und Die medizinische Rehabilitation Sucht muss durchgängig teilhabeorientiert sein und Die medizinische Rehabilitation Sucht muss durchgängig teilhabeorientiert sein und Die medizinische Rehabilitation Sucht muss durchgängig teilhabeorientiert sein und 
darf, insbesondere bei komplexen darf, insbesondere bei komplexen darf, insbesondere bei komplexen darf, insbesondere bei komplexen RehabilitationsbRehabilitationsbRehabilitationsbRehabilitationsbedürfnisseedürfnisseedürfnisseedürfnissen, nicht als einzelne n, nicht als einzelne n, nicht als einzelne n, nicht als einzelne 
Maßnahme, sondern Maßnahme, sondern Maßnahme, sondern Maßnahme, sondern muss muss muss muss als langals langals langals langfristiger, nachhaltiger und auch begleitender fristiger, nachhaltiger und auch begleitender fristiger, nachhaltiger und auch begleitender fristiger, nachhaltiger und auch begleitender 
Prozess verstanden werden. Die rehabilitative, teilProzess verstanden werden. Die rehabilitative, teilProzess verstanden werden. Die rehabilitative, teilProzess verstanden werden. Die rehabilitative, teilhabehabehabehabebezogene bezogene bezogene bezogene Orientierung in aOrientierung in aOrientierung in aOrientierung in al-l-l-l-
len Sektoren der Suchtkrankenversolen Sektoren der Suchtkrankenversolen Sektoren der Suchtkrankenversolen Sektoren der Suchtkrankenversorrrrgung istgung istgung istgung ist weiter weiter weiter weiter zu stärken.  zu stärken.  zu stärken.  zu stärken.     

• IIIInnnn viel stärkere viel stärkere viel stärkere viel stärkeremmmm Ma Ma Ma Maßßßße als bislang muss e als bislang muss e als bislang muss e als bislang muss die die die die medizmedizmedizmediziiiinische Rehabinische Rehabinische Rehabinische Rehabilitation Sucht in litation Sucht in litation Sucht in litation Sucht in 
den regionalen und kommunalen Beratungsden regionalen und kommunalen Beratungsden regionalen und kommunalen Beratungsden regionalen und kommunalen Beratungs---- und Unterstützungs und Unterstützungs und Unterstützungs und Unterstützungsnetzwerken prnetzwerken prnetzwerken prnetzwerken prä-ä-ä-ä-
sentsentsentsent und  und  und  und mit der beruflichen und sozialen Rehabilitation vemit der beruflichen und sozialen Rehabilitation vemit der beruflichen und sozialen Rehabilitation vemit der beruflichen und sozialen Rehabilitation verrrrnetzt sein. netzt sein. netzt sein. netzt sein.     
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• AngesichtAngesichtAngesichtAngesichtssss der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist ein armutsfestes Sy der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist ein armutsfestes Sy der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist ein armutsfestes Sy der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist ein armutsfestes Sysssstem der tem der tem der tem der 
gesundhegesundhegesundhegesundheitlichen Sicherung erforderlichitlichen Sicherung erforderlichitlichen Sicherung erforderlichitlichen Sicherung erforderlich.... Leistungen der medi Leistungen der medi Leistungen der medi Leistungen der medizinischen Rehabilitzinischen Rehabilitzinischen Rehabilitzinischen Rehabilita-a-a-a-
tion Sucht müssen allen Bevölkerungsschichten unabtion Sucht müssen allen Bevölkerungsschichten unabtion Sucht müssen allen Bevölkerungsschichten unabtion Sucht müssen allen Bevölkerungsschichten unabhängig von Einkommen, Bihängig von Einkommen, Bihängig von Einkommen, Bihängig von Einkommen, Bil-l-l-l-
dung und Ldung und Ldung und Ldung und Leeeebenslage offen stehen.benslage offen stehen.benslage offen stehen.benslage offen stehen.    

 
Die Hilfeangebote Die Hilfeangebote Die Hilfeangebote Die Hilfeangebote orientieren sich an den evidenzbasierten Leitlinien füorientieren sich an den evidenzbasierten Leitlinien füorientieren sich an den evidenzbasierten Leitlinien füorientieren sich an den evidenzbasierten Leitlinien für subr subr subr sub----
stanzbstanzbstanzbstanzbeeeezogene Störungen zogene Störungen zogene Störungen zogene Störungen     
 
Die Suchttherapie, insbesondere alle Maßnahmen zur ambulanten und stationären Rehabili-
tation Sucht, beruht auf einer wissenschaftlich begründeten und evidenzbasierten Suchtme-
dizin (Schmidt (u.a.), 2006). Gemeinsam haben die Deutsche Gesellschaft für Suchtforschung 
und Suchttherapie (DG-Sucht) und die Deutsche Gesellschaft für Nervenheilkunde, Neurolo-
gie und Psychiatrie (DGPPN) im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Medizinisch-
Wissenschaftlicher Fachgesellschaften (AWMF) in den Jahren 2000 bis 2005 sechs evidenz-
basierte Leitlinien für die substanzbezogenen Störungen Alkoholabhängigkeit, Tabakabhän-
gigkeit, Cannabis-bezogene Störungen, Opioid-bezogene Störungen, Psychische und verhal-
tensbezogene Störungen durch Kokain, Amphetamine, Ecstasy und Halluzinogene und Medi-
kamentenabhängigkeit entwickelt und veröffentlicht.  
 
Entsprechend des Verlaufs substanzbezogener Störungen wurde die Leitlinienentwicklung in 
Frühintervention, Akutbehandlung und Postakutbehandlung unterteilt. Der rehabilitative Teil 
des Gesamtbehandlungsprozesses wird hier durchgängig als Postakutbehandlung bezeich-
net, als sich an die Akutbehandlung anschließende Maßnahmen der Entwöhnung und Reha-
bilitation, der Nachsorge (ambulant, stationär) und der Selbsthilfe. Ziel ist dabei die Stabili-
sierung des Behandlungserfolges, in der Regel der Abstinenz, oder die Prophylaxe weiterer 
Verschlechterung mit gesundheitlicher Schadensbegrenzung oder die Behandlung der aus 
der Abhängigkeitserkrankung resultierenden psychiatrischen und somatischen Folgeer-
krankungen. Dabei ist die Vermeidung bzw. Überwindung, Minderung oder Verhütung einer 
Verschlimmerung von Behinderung im Sinne der ICF grundlegend. So bewirkt die Behand-
lung von Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen nunmehr auf einer starken, empirisch 
begründeten und rationalen Basis.  
 
Watzl (2007) weist jedoch zurecht darauf hin, dass diese und auch andere Leitlinien und da-
mit der gesamte Qualitätsentwicklungsdiskurs in Deutschland hauptsächlich auf Daten und 
Fakten aus dem angelsächsischen Raum beruhen, deutsche Untersuchungsergebnisse ste-
hen so gut wie nicht zur Verfügung. Die Ergebnisse angelsächsischer Studien jedoch seien 
auf deutsche Verhältnisse nur höchst eingeschränkt übertragbar.  
 
In der Definition einer Leitlinie liegt es begründet, dass mit ihr keine verbindlichen Richtli-
nien formuliert sind, die unmittelbare juristische Relevanz besitzen.  Doch ist mit einer Leit-
linie ein fundierter „State of the Art“ formuliert, von dem zwar durchaus Abweichungen mög-
lich sind; die jedoch fachlich nachvollziehbar begründet sein müssen. Insofern sind die vor-
liegenden Leitlinien als gemeinsame und einheitliche Arbeitsgrundlage für die Suchthilfe zu 
verstehen, die von jeder Einrichtung der spezifischen Situation angepasst werden müssen. 
Dabei kann in der Verbindlichkeit über die Anforderungen der Leitlinie hinausgegangen wer-
den, die Formulierung abweichender oder niedrigerer Standards bedarf einer zwingenden 
fachlichen Begründung.  
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ForderungenForderungenForderungenForderungen    

• Für die Umsetzung der Leitlinien im Für die Umsetzung der Leitlinien im Für die Umsetzung der Leitlinien im Für die Umsetzung der Leitlinien im klinischen Alltag ist es erfordeklinischen Alltag ist es erfordeklinischen Alltag ist es erfordeklinischen Alltag ist es erforderrrrlich, dass sich lich, dass sich lich, dass sich lich, dass sich 
die einzelne Einrichtung intensiv mit dedie einzelne Einrichtung intensiv mit dedie einzelne Einrichtung intensiv mit dedie einzelne Einrichtung intensiv mit dererereren Inhalten und n Inhalten und n Inhalten und n Inhalten und ihremihremihremihrem Abgleich mit der e Abgleich mit der e Abgleich mit der e Abgleich mit der ei-i-i-i-
genen thergenen thergenen thergenen theraaaapeutischen Arbeit auseinandersetzt.peutischen Arbeit auseinandersetzt.peutischen Arbeit auseinandersetzt.peutischen Arbeit auseinandersetzt.    

• Dieser Dieser Dieser Dieser PPPProzess erfordert Arbeitsaufwand in jeder Einrichtung, der im Hirozess erfordert Arbeitsaufwand in jeder Einrichtung, der im Hirozess erfordert Arbeitsaufwand in jeder Einrichtung, der im Hirozess erfordert Arbeitsaufwand in jeder Einrichtung, der im Hinnnnblickblickblickblick auf  auf  auf  auf 
die mögliche Vereinfachung von Behandlungsdie mögliche Vereinfachung von Behandlungsdie mögliche Vereinfachung von Behandlungsdie mögliche Vereinfachung von Behandlungs---- und Entschei und Entschei und Entschei und Entscheidungsprozessen durcdungsprozessen durcdungsprozessen durcdungsprozessen durch-h-h-h-
aus eine lohnende Investition sein kann. Das positive und motivierende Ergebnis aus eine lohnende Investition sein kann. Das positive und motivierende Ergebnis aus eine lohnende Investition sein kann. Das positive und motivierende Ergebnis aus eine lohnende Investition sein kann. Das positive und motivierende Ergebnis 
dieses Diskussionsprozesses kanndieses Diskussionsprozesses kanndieses Diskussionsprozesses kanndieses Diskussionsprozesses kann ebenso in der Erkenntnis bestehen,  ebenso in der Erkenntnis bestehen,  ebenso in der Erkenntnis bestehen,  ebenso in der Erkenntnis bestehen, dass die edass die edass die edass die ei-i-i-i-
genen Standardsgenen Standardsgenen Standardsgenen Standards den formulierten A den formulierten A den formulierten A den formulierten Annnnforderungen forderungen forderungen forderungen bereits voll entsprechen. bereits voll entsprechen. bereits voll entsprechen. bereits voll entsprechen.     

 
    

2. Medizinische Rehabilitation als Teil des Versorgungssystems 2. Medizinische Rehabilitation als Teil des Versorgungssystems 2. Medizinische Rehabilitation als Teil des Versorgungssystems 2. Medizinische Rehabilitation als Teil des Versorgungssystems     
 
Das Leistungsangebot hat sich gewandeltDas Leistungsangebot hat sich gewandeltDas Leistungsangebot hat sich gewandeltDas Leistungsangebot hat sich gewandelt    
 
Wissenschaftliche Ergebnisse und erfahrungsorientiertes Wissen aus der Praxis haben zu 
einer kontinuierlichen Weiterentwicklung, Modifikation und Innovation des Leistungsange-
bots geführt. Weitgehend hat sich eine Entwicklung vom Modell der Therapiekette zum Ver-
ständnis eines Gesamt-Rehabilitationsprozesses vollzogen, der unterschiedliche Behand-
lungsstufen und Einrichtungstypen umschließt. Beratung und Behandlung folgen einem in-
terdisziplinären Ansatz. Der Grundsatz „ambulant vor stationär“ hat zu einer Differenzierung 
der ambulanten Hilfen geführt. Zugleich wurde das pure Abstinenzparadigma durch eine 
Stufenleiter von Zielen ersetzt, die von der Sicherung des Überlebens bis hin zu einer absti-
nenten selbst bestimmten Lebensgestaltung reicht. Dieser Zielhierarchie entsprechend be-
steht heute ein sehr differenziertes Leistungsangebot der Suchthilfe.  
 
Die Suchthilfe (der freien Träger) ist dem Grundsatz der Daseinsvorsorge und -fürsorge ver-
pflichtet. Die Behandlungsangebote in Deutschland sind anerkannt und haben im internatio-
nalen Vergleich einen hohen Standard. Die Dokumentation der Rentenversicherung weist die 
ambulante und stationäre medizinische Rehabilitation suchtkranker Menschen als erfolg-
reich aus. Die wesentliche Herausforderung des Versorgungssystems ist es, die Grundver-
sorgung suchtkranker Menschen und ihrer Angehörigen (auch künftig) bedarfsorientiert 
sicher zu stellen.  
    
Gesellschaftliche und sozialpolitische Rahmenbedingungen prägen die EnGesellschaftliche und sozialpolitische Rahmenbedingungen prägen die EnGesellschaftliche und sozialpolitische Rahmenbedingungen prägen die EnGesellschaftliche und sozialpolitische Rahmenbedingungen prägen die Enttttwicklungwicklungwicklungwicklung    
 
Die derzeitige Situation im Versorgungssystem der Suchthilfe ist geprägt durch umfassende, 
weit über das Hilfefeld hinausgehende gesellschaftliche Veränderungen und sozialpolitische 
Reformen. Neben nationalen Veränderungsbestrebungen, gebündelt im Stichwort „neue 
Sozialstaatlichkeit“, drängt die Europäische Union nachdrücklich auf eine Angleichung der 
Gesundheitssysteme ihrer Mitgliedsstaaten und ihrer funktionalen Abläufe. Dies führt zu 
unterschiedlichen Konsequenzen: 
Die Finanz- und Sozialpolitik auf der Ebene von Bund, Ländern und Kommunen wird zuneh-
mend nur noch unter kurzfristigem ökonomischem Blickwinkel gestaltet. Gleichzeitig wird 
der sozialstaatliche Auftrag zur Daseinsvorsorge ausgehöhlt. Die Anforderungen an die Leis-
tungserbringer haben im Bereich der Qualität und Dokumentation zugenommen, bei rück-
gängigen oder stagnierenden Ressourcen.  
Die Landschaft der Anbieter innerhalb der Suchthilfe verändert sich zu einem Wett-
bewerbsmarkt. Zunehmend tauchen weitere Akteure und Leistungsanbieter auf, wie Insti-
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tutsambulanzen, niedergelassene Ärzte und Therapeuten sowie private Anbieter. Das hat 
auch zu stärkerem Leistungs- und Konkurrenzdruck unter den Leistungsanbietern geführt.  
 
Die Entwicklungsperspektive der Kosten- und Leistungsträger bei der Weiterentwicklung 
der medizinischen Rehabilitation zielt auf die Steigerung der Versorgungsstandards und der 
Kundenorientierung sowie Anpassungsfähigkeit und Innovationsbereitschaft. Um die Effi-
zienz und Effektivität der Reha-Maßnahmen zu verbessern sowie die Behandlungs- und 
Betreuungskontinuität sicherzustellen, erwarten die Leistungsträger ein zunehmend abge-
stimmtes und koordiniertes Zusammenwirken der Leistungserbringer.  
Es bedarf der Weiterentwicklung und der Umsetzung folgender Forderungen im Ver-
sorgungssystem, um die Versorgung suchtkranker Menschen und ihrer Angehörigen, auch 
weiterhin gewährleisten zu können. 
 
Die AngebotsvielfaltDie AngebotsvielfaltDie AngebotsvielfaltDie Angebotsvielfalt muss der Lebenswirklichkeit der Menschen en muss der Lebenswirklichkeit der Menschen en muss der Lebenswirklichkeit der Menschen en muss der Lebenswirklichkeit der Menschen enttttsprechensprechensprechensprechen    
 
Im Mittelpunkt der Hilfeleistungen steht der individuelle Hilfebedarf der Klienten. Die För-
derung der Selbsthilfekräfte und die konsequente Einbeziehung der Hilfesuchenden in die 
Hilfegestaltung ist obligatorisch. Vergleichbar kommt dies auch im Anspruch der Rentenver-
sicherung zum Ausdruck, wonach das Leistungsspektrum für den Indikationsbereich Abhän-
gigkeitserkrankungen in seiner Konzeption spezifisch, ganzheitlich und multidisziplinär aus-
gerichtet und kontinuierlich den Erfordernissen anzupassen ist. Dies bedeutet auch, die An-
gebote innerhalb des Leistungsspektrums konsequent an den Bedürfnissen suchtkranker 
Menschen auszurichten.  
 
Demzufolge ist die Beobachtung und Analyse von Trends und Veränderungen innerhalb der 
Klientel für die Entwicklung der Angebote von großer Bedeutung. Die Gesamtheit Abhängig-
keitskranker zeigt ein immer heterogeneres Bild: Menschen mit Mehrfachabhängigkeit oder 
zusätzlicher psychiatrischer Diagnose, Menschen mit Migrationshintergrund, in Obdachlo-
sigkeit oder Langzeitarbeitslosigkeit. Aber auch den Hilfebedarfen von Menschen mit ris-
kantem Konsum, bei denen sich (noch) keine Abhängigkeit manifestiert hat, ist zu entspre-
chen. Die verbesserten diagnostischen und epidemiologischen Erkenntnisse haben eine Dif-
ferenzierung der Störungsbilder und in der Folge auch deren Behandlung mit sich gebracht. 
Die Vielfältigkeit der individuellen Lebenslagen sowie ihrer gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen und Trends müssen sich auch in der Vielfalt der Angebote sowie in der Angebots-
struktur innerhalb der Suchtkrankenhilfe widerspiegeln. 
 

ForderungenForderungenForderungenForderungen    

• JJJJeder Suchtkranke eder Suchtkranke eder Suchtkranke eder Suchtkranke sollte sollte sollte sollte eine zu seinem diagnostisch abgeklärten Steine zu seinem diagnostisch abgeklärten Steine zu seinem diagnostisch abgeklärten Steine zu seinem diagnostisch abgeklärten Stöööörungsrungsrungsrungsbild und bild und bild und bild und 
zu seiner individuellen Situation passende optimale Rzu seiner individuellen Situation passende optimale Rzu seiner individuellen Situation passende optimale Rzu seiner individuellen Situation passende optimale Reeeehabilhabilhabilhabiliiiitation erhtation erhtation erhtation erhalalalalttttenenenen....    

• Das Das Das Das Leistungsspektrum Leistungsspektrum Leistungsspektrum Leistungsspektrum sollte sollte sollte sollte konsequent an den konsequent an den konsequent an den konsequent an den BedürfnisseBedürfnisseBedürfnisseBedürfnissen suchtkrann suchtkrann suchtkrann suchtkranker Menker Menker Menker Men----
schen ausgerichtet und entsprechend der Erfahrungen aus der Prschen ausgerichtet und entsprechend der Erfahrungen aus der Prschen ausgerichtet und entsprechend der Erfahrungen aus der Prschen ausgerichtet und entsprechend der Erfahrungen aus der Praaaaxis und aufgrund xis und aufgrund xis und aufgrund xis und aufgrund 
wissenschaftlicher Erkenntnisse weiter ausdifferenziert wissenschaftlicher Erkenntnisse weiter ausdifferenziert wissenschaftlicher Erkenntnisse weiter ausdifferenziert wissenschaftlicher Erkenntnisse weiter ausdifferenziert wewewewerrrrdendendenden....    

• Vor diesVor diesVor diesVor diesem Hintergrund bleibt em Hintergrund bleibt em Hintergrund bleibt em Hintergrund bleibt die bestehende Angebotsvielfalt aufgrund facdie bestehende Angebotsvielfalt aufgrund facdie bestehende Angebotsvielfalt aufgrund facdie bestehende Angebotsvielfalt aufgrund fachhhhlicher licher licher licher 
Indikationsstellung und Erfordernissen bestehen und wird nicht aus ökonomischen Indikationsstellung und Erfordernissen bestehen und wird nicht aus ökonomischen Indikationsstellung und Erfordernissen bestehen und wird nicht aus ökonomischen Indikationsstellung und Erfordernissen bestehen und wird nicht aus ökonomischen 
Gründen beschnitten (siehe auch die folgenden AusfühGründen beschnitten (siehe auch die folgenden AusfühGründen beschnitten (siehe auch die folgenden AusfühGründen beschnitten (siehe auch die folgenden Ausführungen zu stationären Drrungen zu stationären Drrungen zu stationären Drrungen zu stationären Droooo----
geneinrichtungen). geneinrichtungen). geneinrichtungen). geneinrichtungen).     

• DDDDieieieie differenzierte Indikationsstellung  differenzierte Indikationsstellung  differenzierte Indikationsstellung  differenzierte Indikationsstellung wird wird wird wird um eine prozessorientierte, adapum eine prozessorientierte, adapum eine prozessorientierte, adapum eine prozessorientierte, adaptive Itive Itive Itive In-n-n-n-
dikationsstellung dikationsstellung dikationsstellung dikationsstellung währendwährendwährendwährend der Reha der Reha der Reha der Reha----Maßnahme ergänzt. Dies setzt eine entsprMaßnahme ergänzt. Dies setzt eine entsprMaßnahme ergänzt. Dies setzt eine entsprMaßnahme ergänzt. Dies setzt eine entspre-e-e-e-
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chend durchlässige, transparente und unbürokratische Handchend durchlässige, transparente und unbürokratische Handchend durchlässige, transparente und unbürokratische Handchend durchlässige, transparente und unbürokratische Handhabe bei den Übergähabe bei den Übergähabe bei den Übergähabe bei den Übergän-n-n-n-
gen von einer Leistungen von einer Leistungen von einer Leistungen von einer Leistungsform oder Einrichtung in die agsform oder Einrichtung in die agsform oder Einrichtung in die agsform oder Einrichtung in die annnndere vorausdere vorausdere vorausdere voraus....    

• DDDDie Modulare Kombinationstherapie ie Modulare Kombinationstherapie ie Modulare Kombinationstherapie ie Modulare Kombinationstherapie muss muss muss muss weiter flexibilisiert weiter flexibilisiert weiter flexibilisiert weiter flexibilisiert werden. werden. werden. werden. Das bisherDas bisherDas bisherDas bisheriiiige ge ge ge 
Modell zur Kombinationsbehandlung „stationär/ambulant“ sieht grundsätzlich nur Modell zur Kombinationsbehandlung „stationär/ambulant“ sieht grundsätzlich nur Modell zur Kombinationsbehandlung „stationär/ambulant“ sieht grundsätzlich nur Modell zur Kombinationsbehandlung „stationär/ambulant“ sieht grundsätzlich nur 
den stationären Beginn der Maßnahme vor. Es bedaden stationären Beginn der Maßnahme vor. Es bedaden stationären Beginn der Maßnahme vor. Es bedaden stationären Beginn der Maßnahme vor. Es bedarf der flexiblen Handharf der flexiblen Handharf der flexiblen Handharf der flexiblen Handhabungbungbungbung a a a am-m-m-m-
bulantebulantebulantebulanterrrr und stationäre und stationäre und stationäre und stationärerrrr Elemente, die einen b Elemente, die einen b Elemente, die einen b Elemente, die einen beeeedarfsorientieren Eindarfsorientieren Eindarfsorientieren Eindarfsorientieren Ein---- und Umstieg  und Umstieg  und Umstieg  und Umstieg 
innerhalb der Rehainnerhalb der Rehainnerhalb der Rehainnerhalb der Reha----Maßnahme ermöglMaßnahme ermöglMaßnahme ermöglMaßnahme ermögliiiichenchenchenchen....    

• DDDDie Flexibilisierung der Behandlungszeiten ie Flexibilisierung der Behandlungszeiten ie Flexibilisierung der Behandlungszeiten ie Flexibilisierung der Behandlungszeiten muss muss muss muss konsequent am konsequent am konsequent am konsequent am RehabilitRehabilitRehabilitRehabilitaaaatitititi----
onsbonsbonsbonsbedarf orientiert wedarf orientiert wedarf orientiert wedarf orientiert werdenerdenerdenerden. Dem. Dem. Dem. Dem individuelle individuelle individuelle individuellennnn Bedarf und d Bedarf und d Bedarf und d Bedarf und derererer damit einhergehe damit einhergehe damit einhergehe damit einhergehen-n-n-n-
dedededennnn differenzierte differenzierte differenzierte differenziertennnn Indikationsstellung  Indikationsstellung  Indikationsstellung  Indikationsstellung gebührt gebührt gebührt gebührt Vorrang vor einseVorrang vor einseVorrang vor einseVorrang vor einseiiiitig ökonomischen tig ökonomischen tig ökonomischen tig ökonomischen 
Ansprüchen Ansprüchen Ansprüchen Ansprüchen ((((siehe auch die beispielhaften Hinweise zu Komorbidität und Drogenasiehe auch die beispielhaften Hinweise zu Komorbidität und Drogenasiehe auch die beispielhaften Hinweise zu Komorbidität und Drogenasiehe auch die beispielhaften Hinweise zu Komorbidität und Drogenab-b-b-b-
hängigkeit in den weiteren Beitrhängigkeit in den weiteren Beitrhängigkeit in den weiteren Beitrhängigkeit in den weiteren Beiträääägen).gen).gen).gen).    

 
TTTTherapeutische Gemeinschaften sind als wirksames herapeutische Gemeinschaften sind als wirksames herapeutische Gemeinschaften sind als wirksames herapeutische Gemeinschaften sind als wirksames LeistungsangebotLeistungsangebotLeistungsangebotLeistungsangebot in der station in der station in der station in der stationä-ä-ä-ä-
ren Drogentherapie unverzichtbarren Drogentherapie unverzichtbarren Drogentherapie unverzichtbarren Drogentherapie unverzichtbar    
 
Fachkliniken zur medizinischen Rehabilitation, die nach dem Prinzip der Therapeutischen 
Gemeinschaft arbeiten, sind in den vergangenen Jahren zunehmend in eine prekäre Lage 
geraten. Aufgrund ihrer schwierigen Situation und der zwingenden Notwendigkeit, Leistun-
gen der Rehabilitation bedarfsorientiert und flexibel zu handhaben, soll dieser Indikationsbe-
reich hier dargestellt werden. 
 
Therapeutische Gemeinschaften weisen zwischen 25 und 50 Behandlungsplätze auf und zäh-
len somit zu den kleineren Rehabilitationseinrichtungen. Die erste Empfehlungsverein-
barung zwischen den Renten- und Krankenversicherungsträgern aus dem Jahr 1978 schrieb 
für Drogeneinrichtungen eine maximale Größe von 30 Plätzen fest. Der damalige Grund ist 
auch heute noch aktuell: Es sollte eine bessere Überschaubarkeit gewährleistet sein. Dro-
genabhängige sollten in Einrichtungen dieser Größenordnung bessere Orientierung finden. 
Zudem sollten sie möglichst umfassend und individuell gefördert werden, was in einer klei-
neren Einrichtung eher gewährleistet werden kann.  
 
In Therapeutischen Gemeinschaften werden vorwiegend Menschen im Jugendalter und jun-
ge Erwachsene (auch mit deren Kindern) behandelt, die in Genese und Folge der Abhängig-
keitserkrankung oftmals von tief greifenden Störungen in der Persönlichkeit, schwerwie-
genden Entwicklungsdefiziten, ausgeprägten Verwahrlosungstendenzen und teils verhee-
renden Verwerfungen in der Biographie wie massiver Gewalterfahrung, Entwurzelung oder 
Zwangsprostitution, betroffen sind.  
 
Diesen vielschichtigen und tief greifenden Störungen drogenabhängiger Menschen bietet der 
spezifische Ansatz der Therapeutischen Gemeinschaft eine bewährte und fundierte fachliche 
Entsprechung. Hier werden die Patienten nicht nur „behandelt“. Vielmehr werden die Thera-
peutischen Gemeinschaften durch die Aktivität und den Einsatz von Patienten und Therapeu-
ten gleichermaßen konstituiert; sie gründen auf wechselseitige Hilfe und Unterstützung; das 
Lernen voneinander und miteinander ist ein Wirkprinzip der Behandlung. Obwohl die Thera-
peutischen Gemeinschaften in den 30 Jahren ihres Bestehens gezeigt haben, dass sie wirk-
same und effektive Arbeit leisten, scheint ihre Existenz in Frage zu stehen.  
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ForderungenForderungenForderungenForderungen    

• Um dUm dUm dUm denenenen effektiven und effizienten  effektiven und effizienten  effektiven und effizienten  effektiven und effizienten AnsatzAnsatzAnsatzAnsatz Therapeutischer Gemeinschaften Therapeutischer Gemeinschaften Therapeutischer Gemeinschaften Therapeutischer Gemeinschaften in der  in der  in der  in der 
Behandlung drogenabhängiger MenschenBehandlung drogenabhängiger MenschenBehandlung drogenabhängiger MenschenBehandlung drogenabhängiger Menschen zu sichern, ist die weitere R zu sichern, ist die weitere R zu sichern, ist die weitere R zu sichern, ist die weitere Reeeedudududuzierung zierung zierung zierung 
von Behandlungszeiten, die reale Senkung von Vergütungvon Behandlungszeiten, die reale Senkung von Vergütungvon Behandlungszeiten, die reale Senkung von Vergütungvon Behandlungszeiten, die reale Senkung von Vergütungsssssätzen und Ausweitung sätzen und Ausweitung sätzen und Ausweitung sätzen und Ausweitung 
von Strukturanforderungen von Strukturanforderungen von Strukturanforderungen von Strukturanforderungen zu verhindern. zu verhindern. zu verhindern. zu verhindern.     

• Die Die Die Die Weiterentwicklung Weiterentwicklung Weiterentwicklung Weiterentwicklung Therapeutischer Gemeinschaften Therapeutischer Gemeinschaften Therapeutischer Gemeinschaften Therapeutischer Gemeinschaften muss gefördert muss gefördert muss gefördert muss gefördert werdenwerdenwerdenwerden. . . . 
Die kann auch konDie kann auch konDie kann auch konDie kann auch konkret bedeuten, die kret bedeuten, die kret bedeuten, die kret bedeuten, die EEEEinrichtungeninrichtungeninrichtungeninrichtungen     in ihrem Bestreben in ihrem Bestreben in ihrem Bestreben in ihrem Bestreben zu unte zu unte zu unte zu unter-r-r-r-
stützenstützenstützenstützen, Überschaubarkeit und therapi, Überschaubarkeit und therapi, Überschaubarkeit und therapi, Überschaubarkeit und therapiefördernde Atmoefördernde Atmoefördernde Atmoefördernde Atmosphäre sphäre sphäre sphäre einerseits einerseits einerseits einerseits mit ökmit ökmit ökmit öko-o-o-o-
nomischen Erfordernissen nomischen Erfordernissen nomischen Erfordernissen nomischen Erfordernissen andererseitsandererseitsandererseitsandererseits weiter weiter weiter weiter    in Einklang zu briin Einklang zu briin Einklang zu briin Einklang zu brinnnngen.gen.gen.gen.        

• Es ist Es ist Es ist Es ist ein Anforderungsprofil zu formulieren, das alle stationären Einricein Anforderungsprofil zu formulieren, das alle stationären Einricein Anforderungsprofil zu formulieren, das alle stationären Einricein Anforderungsprofil zu formulieren, das alle stationären Einrichhhhtuntuntuntungen der gen der gen der gen der 
medizinischen Rehabilitation umfasst. Darin ist deutlich zumedizinischen Rehabilitation umfasst. Darin ist deutlich zumedizinischen Rehabilitation umfasst. Darin ist deutlich zumedizinischen Rehabilitation umfasst. Darin ist deutlich zu machen, dass unte machen, dass unte machen, dass unte machen, dass unter-r-r-r-
schiedlich große Einrichtungen erforderlich sind, um den unterschiedlichen Rehabschiedlich große Einrichtungen erforderlich sind, um den unterschiedlichen Rehabschiedlich große Einrichtungen erforderlich sind, um den unterschiedlichen Rehabschiedlich große Einrichtungen erforderlich sind, um den unterschiedlichen Rehabi-i-i-i-
litationslitationslitationslitationsbbbbedürfnisseedürfnisseedürfnisseedürfnissennnn suchtkranker Menschen suchtkranker Menschen suchtkranker Menschen suchtkranker Menschen, wie beispielsweise bei Drogenabhä, wie beispielsweise bei Drogenabhä, wie beispielsweise bei Drogenabhä, wie beispielsweise bei Drogenabhän-n-n-n-
gigkeit und komorbiden Störungen, entgegegigkeit und komorbiden Störungen, entgegegigkeit und komorbiden Störungen, entgegegigkeit und komorbiden Störungen, entgegennnnzukommen. zukommen. zukommen. zukommen.     

 
Verbundlösungen geben AVerbundlösungen geben AVerbundlösungen geben AVerbundlösungen geben Antwortntwortntwortntwortenenenen auf  auf  auf  auf neue Fragen neue Fragen neue Fragen neue Fragen der der der der VeränderungVeränderungVeränderungVeränderung des  des  des  des VeVeVeVerrrr----
sorgungssystemsorgungssystemsorgungssystemsorgungssystemssss    
 
Um die differenzierten und vielfältigen Angebote im Leistungsspektrum der Sucht-
krankenhilfe tatsächlich auch vorhalten zu können, ist ein möglichst flächendeckend ver-
netztes, regional orientiertes und inhaltlich kooperierendes Gesamtsystem ambulanter, 
ganztägig ambulanter und stationärer Einrichtungen zur medizinischen Rehabilitation Ab-
hängigkeitserkrankter erforderlich. In der Regel können die individualisierten Rehabilitati-
onsleistungen nicht innerhalb eines einzigen Settings und auch nicht immer ausschließlich 
bei einem Träger durchgeführt werden. Die zunehmende Flexibilisierung und Differenzie-
rung des Leistungsangebots erfordert deshalb eine noch intensivere Kooperation zwischen 
den einzelnen Behandlungseinrichtungen auf der Grundlage von Verbünden.  
 
Der Gesetzgeber fordert im SGB IX, im Interesse der betroffenen Menschen, eine Gesamt-
planung und die Koordinierung verschiedener Reha-Träger, -Leistungen und -Einrichtungen. 
Damit steht das SGB IX für eine neue Form der Leistungserbringung im Sinne einer umfas-
send verstandenen Teilhabe, die über die spezifischen Ansprüche des SGB V und SGB VI hi-
nausgeht. Über eine  stabile Abstinenz sind die Verbesserung oder Wiederherstellung der 
Erwerbsfähigkeit sowie die gesellschaftliche Teilhabe anzustreben, so dass entsprechende 
soziale Eingliederungsmaßnahmen gleichermaßen in der Rehabilitation zu berücksichtigen 
sind. 
 
Auch die Kosten- und Leistungsträger fordern zunehmend ein abgestimmtes Zu-
sammenwirken der Leistungserbringer, um die Individualisierung und Flexibilisierung der 
Reha-Prozesse zu erhöhen und letztlich Effektivität und Effizienz der Behandlung zu verbes-
sern. Auf der Praxisebene nehmen die trägerübergreifenden Zusammenschlüsse und Ver-
bünde, im Sinne der Hilfe aus einer Hand, zu. 
 
Die Struktur der Verbünde, der Verbundorientierungen und/oder der integrierten Versorgung 
ist sehr unterschiedlich, häufig pragmatisch entstanden und bislang nicht abschließend defi-
niert. Kooperationen bestehen zwischen verschiedenen Indikationsbereichen innerhalb der 
Suchthilfe (ambulante und stationäre Einrichtungen) oder sektorenübergreifend zwischen 
Suchthilfe und Psychiatrie/Medizin sowie weiteren Hilfebereichen bis hin zur integrierten 
Versorgung nach § 140a ff SGB V. Trotz großer Unterschiedlichkeit ist ihnen allen das Ziel 
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gemeinsam, ein effektiveres und effizienteres System der Versorgung zu erreichen. Aus die-
sen Feststellungen ergeben sich wiederum verschiedene Forderungen: 
 

ForderungenForderungenForderungenForderungen    

• Formen der Formen der Formen der Formen der Integrierten Versorgung nach § 140a ff SGB V Integrierten Versorgung nach § 140a ff SGB V Integrierten Versorgung nach § 140a ff SGB V Integrierten Versorgung nach § 140a ff SGB V sind sind sind sind auch im Bauch im Bauch im Bauch im Beeeereich der reich der reich der reich der 
Suchthilfe aktiv Suchthilfe aktiv Suchthilfe aktiv Suchthilfe aktiv zu fördern. zu fördern. zu fördern. zu fördern.     

• DDDDie Bestimmungen des SGB IX zur Förderung der Selbstbestimmung und der Teiie Bestimmungen des SGB IX zur Förderung der Selbstbestimmung und der Teiie Bestimmungen des SGB IX zur Förderung der Selbstbestimmung und der Teiie Bestimmungen des SGB IX zur Förderung der Selbstbestimmung und der Teil-l-l-l-
habe behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen habe behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen habe behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen habe behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen sind sind sind sind konsequent einkonsequent einkonsequent einkonsequent einzzzzu-u-u-u-
halhalhalhalten und umten und umten und umten und umzuzuzuzusetzsetzsetzsetzenenenen. Dies betrifft im Hinblick auf ve. Dies betrifft im Hinblick auf ve. Dies betrifft im Hinblick auf ve. Dies betrifft im Hinblick auf verrrrbundorientierte Leistungen bundorientierte Leistungen bundorientierte Leistungen bundorientierte Leistungen 
insbesondere die Bestimmungen zur Koordininsbesondere die Bestimmungen zur Koordininsbesondere die Bestimmungen zur Koordininsbesondere die Bestimmungen zur Koordinaaaation der Leistungen (§ 10 SGB IX), tion der Leistungen (§ 10 SGB IX), tion der Leistungen (§ 10 SGB IX), tion der Leistungen (§ 10 SGB IX), 
zum Zusammenwirken der Leizum Zusammenwirken der Leizum Zusammenwirken der Leizum Zusammenwirken der Leisssstungen (§ 11 SGB IX) und zur Zusammenarbeit der tungen (§ 11 SGB IX) und zur Zusammenarbeit der tungen (§ 11 SGB IX) und zur Zusammenarbeit der tungen (§ 11 SGB IX) und zur Zusammenarbeit der 
Rehabilitationsträger Rehabilitationsträger Rehabilitationsträger Rehabilitationsträger (§ 12 SGB IX), mit dem Ziel, „die im Einzelfall erforderlichen (§ 12 SGB IX), mit dem Ziel, „die im Einzelfall erforderlichen (§ 12 SGB IX), mit dem Ziel, „die im Einzelfall erforderlichen (§ 12 SGB IX), mit dem Ziel, „die im Einzelfall erforderlichen 
Leistungen zur Teilhabe nahtlos, zügig sowie nach Gegenstand, Umfang und AusfüLeistungen zur Teilhabe nahtlos, zügig sowie nach Gegenstand, Umfang und AusfüLeistungen zur Teilhabe nahtlos, zügig sowie nach Gegenstand, Umfang und AusfüLeistungen zur Teilhabe nahtlos, zügig sowie nach Gegenstand, Umfang und Ausfüh-h-h-h-
rung einheirung einheirung einheirung einheittttlich“ zu erbringen.lich“ zu erbringen.lich“ zu erbringen.lich“ zu erbringen.    

• Die Leistungsträger Die Leistungsträger Die Leistungsträger Die Leistungsträger müssen zumüssen zumüssen zumüssen zu einer verbesserten und intensiveren Ve einer verbesserten und intensiveren Ve einer verbesserten und intensiveren Ve einer verbesserten und intensiveren Verrrrknüpknüpknüpknüpfung fung fung fung 
dedededer vielfältigen Leistungen beitragen und in der Folge auch eine Vereinfachung der r vielfältigen Leistungen beitragen und in der Folge auch eine Vereinfachung der r vielfältigen Leistungen beitragen und in der Folge auch eine Vereinfachung der r vielfältigen Leistungen beitragen und in der Folge auch eine Vereinfachung der 
Abrechnung der Leistungen auf der Grundlage unAbrechnung der Leistungen auf der Grundlage unAbrechnung der Leistungen auf der Grundlage unAbrechnung der Leistungen auf der Grundlage unterschiedlicher Leistungsgesetze terschiedlicher Leistungsgesetze terschiedlicher Leistungsgesetze terschiedlicher Leistungsgesetze 
ermöglichen, beispielsweise durch den Abbau von Verwaltungshemmnissenermöglichen, beispielsweise durch den Abbau von Verwaltungshemmnissenermöglichen, beispielsweise durch den Abbau von Verwaltungshemmnissenermöglichen, beispielsweise durch den Abbau von Verwaltungshemmnissen (Dok (Dok (Dok (Doku-u-u-u-
mentationsanforderunmentationsanforderunmentationsanforderunmentationsanforderungen/Fogen/Fogen/Fogen/Forrrrmularwesen). mularwesen). mularwesen). mularwesen).  

• IIIIm Sinne einer umfassend verstandenen Teilhabem Sinne einer umfassend verstandenen Teilhabem Sinne einer umfassend verstandenen Teilhabem Sinne einer umfassend verstandenen Teilhabe müssen  müssen  müssen  müssen die Leistungsträdie Leistungsträdie Leistungsträdie Leistungsträger ger ger ger künkünkünkünf-f-f-f-
tig soziotherapeutische Zielsetzungen und Interventionen gleichbetig soziotherapeutische Zielsetzungen und Interventionen gleichbetig soziotherapeutische Zielsetzungen und Interventionen gleichbetig soziotherapeutische Zielsetzungen und Interventionen gleichberechtigt neben rechtigt neben rechtigt neben rechtigt neben 
medizinischen und berufsfördermedizinischen und berufsfördermedizinischen und berufsfördermedizinischen und berufsfördernnnnden Maßnahmen in den Blick nehmenden Maßnahmen in den Blick nehmenden Maßnahmen in den Blick nehmenden Maßnahmen in den Blick nehmen....    

• DDDDie Leisie Leisie Leisie Leistungserbringer tungserbringer tungserbringer tungserbringer sollten sollten sollten sollten grundsätzlich und kontinuierlich in die Eragrundsätzlich und kontinuierlich in die Eragrundsätzlich und kontinuierlich in die Eragrundsätzlich und kontinuierlich in die Erarrrrbeibeibeibeitung tung tung tung 
von Vereinbarungen und Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Rehabilitationvon Vereinbarungen und Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Rehabilitationvon Vereinbarungen und Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Rehabilitationvon Vereinbarungen und Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Rehabilitations-s-s-s-
leistungenleistungenleistungenleistungen    ---- auch im Bereich der Verbundorientierung  auch im Bereich der Verbundorientierung  auch im Bereich der Verbundorientierung  auch im Bereich der Verbundorientierung ---- eingebunden we eingebunden we eingebunden we eingebunden werrrrden. den. den. den.     

    
    

3333. . . . Zentrale Aspekte der RZentrale Aspekte der RZentrale Aspekte der RZentrale Aspekte der Rehabilitationehabilitationehabilitationehabilitation 
 
3.1 3.1 3.1 3.1 Vernetzung mVernetzung mVernetzung mVernetzung modulareodulareodulareodularerrrr Leistungsangebote Leistungsangebote Leistungsangebote Leistungsangebote    
 
Die RehaDie RehaDie RehaDie Reha----Einrichtungen sind in Einrichtungen sind in Einrichtungen sind in Einrichtungen sind in NetzwerkeNetzwerkeNetzwerkeNetzwerke und Kooperationsstrukturen eing und Kooperationsstrukturen eing und Kooperationsstrukturen eing und Kooperationsstrukturen eingeeeebundenbundenbundenbunden    
 
Reha-Einrichtungen der Freien und öffentlichen Wohlfahrtspflege stellen multifunktionale 
Netzwerkknoten dar. Sie verfügen über verbindliche Kooperationsstrukturen mit Beratungs-
stellen, Einrichtungen der medizinischen Grundversorgung, der Arbeitsförderung und der 
Selbsthilfe. Damit setzen sie das Gebot des SGB IX zur möglichst nahtlosen Verknüpfung von 
Teilhabeleistungen um. 
 
Suchthilfe kennt viele Formen der Zusammenarbeit in Netzwerken, bei denen die medizini-
sche Rehabilitation als Entwöhnungsbehandlung eine wichtige Funktion einnimmt. Träger 
von Reha-Einrichtungen verfügen aufgrund ihrer Struktur bzw. ihrer Einbindung in das Sys-
tem der Freien und öffentlichen Wohlfahrtspflege über weitere Netzwerke, mit denen die 
Arbeit in der medizinischen Rehabilitation unterstützt wird. Insbesondere bei der Behand-
lung Drogenabhängiger können dadurch Prozesse auch über Einrichtungsgrenzen hinweg 
gesteuert werden. 
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Damit diese Netzwerke leistungsfähig sind und verbandlich arbeiten, bedürfen sie schriftlich 
fixierter Kooperationsverträge, aus denen Verantwortung, Interventionsbereiche und Ent-
scheidungswege hervorgehen. Im Netzwerk muss Transparenz herrschen. Auf diese Weise 
bieten die in der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen zusammengeschlossenen Träger in 
den ihnen angehörenden Einrichtungen sichere Maschen eines Netzes: 
• Die Vorbereitung auf und die Motivation für die Reha-Maßnahme wird in Beratungsstellen 

vorgenommen, die zum Teil ambulante Reha im eigenen Haus anbieten. Diese Bera-
tungsstellen sind im regionalen Verbund auch für Nach- und Weiterbetreuung verant-
wortlich.  

• In optimierten Netzen sind niedergelassene Ärzte, Einrichtungen der psychiatrischen 
Krankenhäuser und Versorgung Teil des Netzwerkes. 

• Im regionalen Verbund existieren in der Regel enge Verbindungen zu Adaptions- und 
Nachsorgeeinrichtungen, mit denen eine nahtlose Überleitung sichergestellt ist.  

• Es bestehen im Träger- oder Regionalverbund Beziehungen zu Job-Centern sowie Ar-
beits- und Qualifizierungsprojekten, die den Betroffenen Teilhabe an Arbeit ermöglichen. 

• Zum Netzwerk zählt auch Selbsthilfe als integraler Teil des regionalen Versorgungs-
systems. 

 
Die Netzwerkstrukturen der Freien Wohlfahrtspflege entsprechen somit den Anforderungen 
des SGB IX in idealtypischer Weise. Dennoch bedarf es einer guten Praxis, um auf die vielfäl-
tigen Anforderungen, die die Problematik der jeweiligen Rehabilitanden stellt, angemessen 
reagieren zu können. Den Anforderungen an eine arbeitsbezogene Rehabilitation wird in der 
Suchthilfe durch erweiterte Formen der Vernetzung entsprochen, die wie neue Maschen im 
Netz Verbindungen zu benachbarten Systemen schaffen. Dazu zählen Kontakte zu Jobcen-
tern und Reha-Berater/-innen, die Vermittlung in Berufsbildungsmaßnahmen, das Nachho-
len von Schulabschlüssen, Arbeitserprobung und Praktika sowie Beschäftigungs- und Ar-
beitsprojekte, die vielfach ebenfalls in Händen von Suchthilfeträgern den Leistungen des 
SGB III (Arbeitsförderung) entsprechen. 
 
Insbesondere die Schuldenregulierung stellt eine besondere Herausforderung an die Ver-
netzung dar, da eine Verschuldung die Teilhabe am Arbeitsleben wie auch am Leben in der 
Gemeinschaft erheblich beeinträchtigt. Aufgrund der mangelhaften Finanzierung der 
Schuldnerberatung haben die Verbände der Suchthilfe daher ihre Mitarbeiter/-innen qualifi-
ziert und vor über fünfzehn Jahren die „Stiftung Integrationshilfe für ehemals Drogenabhän-
gige“ gegründet, die sehr erfolgreich die Integration suchtkranker Menschen begleitet und 
fördert. 
 
Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass das Rückfallrisiko in den ersten drei Monaten nach 
Behandlungsende besonders hoch ist. Nicht nur sozialpädagogische Betreuung in Qualifizie-
rungs-, Arbeits- und Beschäftigungsprojekten, sondern auch Betreutes Wohnen als Einglie-
derungshilfe und Selbsthilfe sind Bestandteile eines Netzwerkes, das suchtkranke Men-
schen nach Beendigung der therapeutischen Behandlung aufzufangen in der Lage ist. Wenn 
entsprechend des SGB IX Teilhabe als Ziel der medizinischen Rehabilitation definiert ist, 
dann bezieht sich dies nicht nur auf die Teilhabe an Erwerbstätigkeit, sondern auch auf die 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Das Reha-Netzwerk der Suchthilfe bietet daher 
auch vielfältige Angebote der sozialen Rehabilitation. Hierzu ist die systematische Einbezie-
hung von Partnern, Angehörigen und Familien ebenso zu zählen, wie auch die Verbindungs-
stellen zur Jugendhilfe.  
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ForderungenForderungenForderungenForderungen    

• Rehabilitation isRehabilitation isRehabilitation isRehabilitation ist nach dem SGB IX kein abgeschlossener Sektor des Gt nach dem SGB IX kein abgeschlossener Sektor des Gt nach dem SGB IX kein abgeschlossener Sektor des Gt nach dem SGB IX kein abgeschlossener Sektor des Geeeesundsundsundsund----
heitswesens oder eines einzelnen Leistungsträgers. Die Leistungsheitswesens oder eines einzelnen Leistungsträgers. Die Leistungsheitswesens oder eines einzelnen Leistungsträgers. Die Leistungsheitswesens oder eines einzelnen Leistungsträgers. Die Leistungsträger sind aufgträger sind aufgträger sind aufgträger sind aufge-e-e-e-
fordert, die enge Verknüpfung zwischen sozialrechtlichen und arbeitsrechtlichen fordert, die enge Verknüpfung zwischen sozialrechtlichen und arbeitsrechtlichen fordert, die enge Verknüpfung zwischen sozialrechtlichen und arbeitsrechtlichen fordert, die enge Verknüpfung zwischen sozialrechtlichen und arbeitsrechtlichen 
NoNoNoNorrrrmen zmen zmen zmen zu gewährleisten und zu förderu gewährleisten und zu förderu gewährleisten und zu förderu gewährleisten und zu fördern.n.n.n.    

• Die Leistungserbringer haben die Aufgabe, die Angebote (auch aus unteDie Leistungserbringer haben die Aufgabe, die Angebote (auch aus unteDie Leistungserbringer haben die Aufgabe, die Angebote (auch aus unteDie Leistungserbringer haben die Aufgabe, die Angebote (auch aus unterrrr----
schiedlichen Leistungsbereichen) durch verbindliche Kooperationsstruktschiedlichen Leistungsbereichen) durch verbindliche Kooperationsstruktschiedlichen Leistungsbereichen) durch verbindliche Kooperationsstruktschiedlichen Leistungsbereichen) durch verbindliche Kooperationsstruktuuuuren und ren und ren und ren und 
ein effizientes Schnittstellenmanagement möglichst nahtlos miteinein effizientes Schnittstellenmanagement möglichst nahtlos miteinein effizientes Schnittstellenmanagement möglichst nahtlos miteinein effizientes Schnittstellenmanagement möglichst nahtlos miteinander zu veander zu veander zu veander zu ver-r-r-r-
knüpfenknüpfenknüpfenknüpfen....    

 
Die SicherstelDie SicherstelDie SicherstelDie Sicherstellung einer individuellen Behandlung ist eine wesentliche Ralung einer individuellen Behandlung ist eine wesentliche Ralung einer individuellen Behandlung ist eine wesentliche Ralung einer individuellen Behandlung ist eine wesentliche Rahhhhmenmenmenmen----
bedingung für die Weiterentwicklung der Suchtherapiebedingung für die Weiterentwicklung der Suchtherapiebedingung für die Weiterentwicklung der Suchtherapiebedingung für die Weiterentwicklung der Suchtherapie    
 
In der Rehabilitationsbehandlung Abhängigkeitskranker sind individuelle Behand-
lungsprogramme Standard. Maßgebend dafür ist eine differenzielle Diagnostik, die umfäng-
liche Berücksichtigung medizinischer und sozialer Lebensdaten sowie eine sich daraus ab-
leitende Behandlungsprognose. Die individuelle Behandlung findet in Teilen ihr Abbild in der 
KTL (Klassifikation therapeutischer Leistungen). 
 
Individuelle Behandlungsangebote bedingen auch individuelle Behandlungszeiten und die 
Nutzung abgestufter Behandlungsmodule wie ambulante, ganztägig ambulante (tagesklini-
sche) und stationäre Behandlungen mit Adaption sowie deren Kombination. Die Nutzung der 
verschiedenen Module spiegelt sich im Therapiealltag noch nicht derart wieder, wie es dia-
gnostisch angenommen werden könnte und erforderlich ist.   
    
Die Die Die Die Nutzung ganztägig ambulanter RehaNutzung ganztägig ambulanter RehaNutzung ganztägig ambulanter RehaNutzung ganztägig ambulanter Reha----MaßnahmenMaßnahmenMaßnahmenMaßnahmen muss optimiert werden muss optimiert werden muss optimiert werden muss optimiert werden    
 
Einrichtungen zur ganztägigen ambulanten Rehabilitation lassen sich gegenwärtig an vielen 
Standorten noch nicht wirtschaftlich führen. Dies liegt zum einen an der zögerlichen Nut-
zung durch Leistungsträger, zum anderen aber auch an einer zu engen Kriterienvorgabe für 
die Patienten. Im Bereich illegaler Drogen muss erfahrungsgemäß sehr viel häufiger mit 
einem Rückfall im Behandlungsverlauf gerechnet werden als im Behandlungsbereich Alko-
hol. Der heutige Standard der Rückfallbearbeitung lässt in der Behandlung Drogenabhängi-
ger prognostische Aussagen über die Erfolgsaussicht einer Weiterbehandlung zu, die hier 
nicht genutzt werden.  
 
Die regionale Verteilung von Einrichtungen für ganztägige ambulante Rehabilitation ist in 
Deutschland nicht annähernd so flächendeckend vorhanden wie Angebote zur ambulanten 
Rehabilitation. Hier sollten Modelle in Form einer Anbindung an stationäre Einrichtungen 
entsprechende Abhilfe schaffen. Diese Organisationseinheiten müssten wegen der wirt-
schaftlichen Eingebundenheit in das stationäre Setting nur so groß sein, dass sie den Bedarf 
aus dem Behandlungsverbund abdecken. 
 
Bei Beantragung einer Rehabilitationsbehandlung werden nur diejenigen Antragsteller für 
eine teilstationäre Maßnahme ausgewählt werden, auf die vor allem die als Voraussetzung 
benannten sozialen Kriterien zutreffen (soziale Eingebundenheit, vorhandener Arbeitsplatz 
etc.). Behandlungsverläufe zeigen aber, dass häufig erst im Verlauf der Behandlung eine 
Indikationsänderung hinsichtlich des Behandlungssettings angezeigt ist und damit der Be-
handlung eine neue Qualität gegeben werden könnte. Es ist festzustellen, dass bei einer aus 
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dem Behandlungsverlauf ableitbaren Indikation und einer im Behandlungsverbund verfügba-
ren Modulvielfalt (bspw. auch in Form einer tagesklinische Entlass- oder Ausklangphase) 
eine Optimierung des Leistungsangebots für Abhängigkeitskranke erreicht werden kann.  
 

Forderungen:Forderungen:Forderungen:Forderungen:    

• Die Kapazitäten und die regionale Verteilung tagesklinischer Angebote muss besser Die Kapazitäten und die regionale Verteilung tagesklinischer Angebote muss besser Die Kapazitäten und die regionale Verteilung tagesklinischer Angebote muss besser Die Kapazitäten und die regionale Verteilung tagesklinischer Angebote muss besser 
mit dem tatsächlichen Bedarf abgestimmt werden, um den bemit dem tatsächlichen Bedarf abgestimmt werden, um den bemit dem tatsächlichen Bedarf abgestimmt werden, um den bemit dem tatsächlichen Bedarf abgestimmt werden, um den bestehendenstehendenstehendenstehenden Einrichtu Einrichtu Einrichtu Einrichtun-n-n-n-
gen ein wirtschaftliches Arbeiten zu ermöglichen.gen ein wirtschaftliches Arbeiten zu ermöglichen.gen ein wirtschaftliches Arbeiten zu ermöglichen.gen ein wirtschaftliches Arbeiten zu ermöglichen.    

• Zuweiser und Leistungsträger müssen die Angebote und Möglichkeiten der TageZuweiser und Leistungsträger müssen die Angebote und Möglichkeiten der TageZuweiser und Leistungsträger müssen die Angebote und Möglichkeiten der TageZuweiser und Leistungsträger müssen die Angebote und Möglichkeiten der Tages-s-s-s-
kliniken besser wahrnehmen und konsequenter kliniken besser wahrnehmen und konsequenter kliniken besser wahrnehmen und konsequenter kliniken besser wahrnehmen und konsequenter nnnnutzen.utzen.utzen.utzen.    

• Die Leistungsangebote sind im Hinblick auf den möglichen Wechsel zwDie Leistungsangebote sind im Hinblick auf den möglichen Wechsel zwDie Leistungsangebote sind im Hinblick auf den möglichen Wechsel zwDie Leistungsangebote sind im Hinblick auf den möglichen Wechsel zwiiiischen schen schen schen sssstattattattati-i-i-i-
onäronäronäronärenenenen und teilstationär und teilstationär und teilstationär und teilstationären Angeboten en Angeboten en Angeboten en Angeboten  weiter zu  weiter zu  weiter zu  weiter zu fffflexibilisilexibilisilexibilisilexibilisieeeeren.ren.ren.ren.    

 
Kombitherapie Kombitherapie Kombitherapie Kombitherapie ist eineist eineist eineist eine umfängliche, flexible und individuelle Leistung umfängliche, flexible und individuelle Leistung umfängliche, flexible und individuelle Leistung umfängliche, flexible und individuelle Leistung    
 
Die Kombitherapie umfasst am weitgehendsten die Nutzung verschiedener Module in Ab-
hängigkeit vom Therapieverlauf. Aber auch hier ist bereits vor der Rehabilitations-
behandlung ein entsprechender Antrag zu stellen.  
 
Rehabilitationsbehandlung ist als eine umfängliche Behandlungsmaßnahme zu verstehen, 
die in verschiedenen Formen erbracht werden kann. Die in den letzten Jahren entwickelten 
Teilformen ermöglichen eine Vielfalt von Kombinationsmöglichkeiten, deren optimale Nut-
zung sich vor allem aus dem Behandlungsverlauf ergibt. Dazu müssen Behandlungseinrich-
tungen autorisiert werden, kurzfristig die Indikation für ein Behandlungsmodul zu stellen 
und einzuleiten. Dies muss in jeder Richtung, sowohl von ambulant bis stationär als auch 
umgekehrt, möglich sein. Richtungsweisende Modelle sind die Modulare Kombitherapie der 
DRV Braunschweig/Hannover und EVS der DRV Bremen/Oldenburg. 
 
Die Adaptionsbehandlung als zweite Phase der medizinischen Rehabilitation ist ein Die Adaptionsbehandlung als zweite Phase der medizinischen Rehabilitation ist ein Die Adaptionsbehandlung als zweite Phase der medizinischen Rehabilitation ist ein Die Adaptionsbehandlung als zweite Phase der medizinischen Rehabilitation ist ein 
wichtiger Erfolgsfaktor für die Sicherstellung von Teilhabe und Integrwichtiger Erfolgsfaktor für die Sicherstellung von Teilhabe und Integrwichtiger Erfolgsfaktor für die Sicherstellung von Teilhabe und Integrwichtiger Erfolgsfaktor für die Sicherstellung von Teilhabe und Integraaaationtiontiontion    
 
Die Adaptionsphase ist in das Medizinische Rehabilitationssystem für Abhängigkeitskranke 
eingebettet und umfasst die Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit des Ver-
sicherten, eine Hilfestellung zur Vorbereitung der selbstständigen Lebensführung sowie 
therapeutische Leistungen der Einzel- und Gruppentherapie in begleitender und in ihrer In-
tensität abnehmender Form. In aller Regel schließt sich die Adaptionsphase nahtlos an die 
Behandlungsphase (Entwöhnung) als zweiter Bestandteil der Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation an. 
 
Wenn bei der Behandlung von Abhängigkeitskranken die Entwöhnungstherapie in einer 
Suchthilfe-Einrichtung aufgrund der spezifischen Auswirkungen und Folgen der Abhängig-
keit zum Erreichen des Rehabilitationsziels nicht ausreicht (insbesondere bei erheblicher 
Rückfallgefährdung durch Wohnungs- und/oder Arbeitslosigkeit), muss unter Alltagsbedin-
gungen erprobt werden, ob die Rehabilitandin bzw. der Rehabilitand den Anforderungen des 
Erwerbslebens und der eigenverantwortlichen Lebensführung gewachsen ist. Eine Maß-
nahme kann dabei auch der therapeutisch indizierte Umfeldwechsel sein.  
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Bei Drogenabhängigen ist in aller Regel, bei Alkohol- und Medikamentenabhängigen je nach 
Lage des Einzelfalls, zur Erreichung des Rehabilitationszieles aufgrund der spezifischen 
Auswirkungen und Folgen der Abhängigkeitskrankheit eine rein suchtklinisch ausgestaltete 
medizinische Leistung zur Rehabilitation nicht ausreichend. Daher gilt eine Adaption als Be-
standteil der medizinischen Leistung zur Rehabilitation in einer Phase der Erprobung der 
Therapieergebnisse und der Hinführung auf einen Entwicklungsstand, der den Versicherten 
in die Lage versetzt, sich eigenständig im Erwerbsleben und im Alltag zu behaupten.  
 
Da der psychotherapeutische „Restbedarf“ in der Adaptionsphase teilweise erheblich ist 
(Komorbidität, Traumatisierungen und weitergehende Belastung in der Adaptionsphase), 
muss diesem Umstand in der Adaptionsphase angemessen begegnet werden können, auch 
um den Umgang mit Frustrationen und Misserfolgen bearbeiten zu können. Im Sinne des 
therapeutisch „ausschleichenden“ Charakters der Adaptionsbehandlung zugunsten einer 
zunehmenden Belastungserprobung sind hier grundsätzlich voll- und teilstationäre Behand-
lungsformen anzustreben.  
 

Forderungen:Forderungen:Forderungen:Forderungen:    

• Die strukturellen und personellen Anforderungen der LeistungstDie strukturellen und personellen Anforderungen der LeistungstDie strukturellen und personellen Anforderungen der LeistungstDie strukturellen und personellen Anforderungen der Leistungsträger an Adapträger an Adapträger an Adapträger an Adapti-i-i-i-
onseinrichtungen müssen sich an dem speziellenonseinrichtungen müssen sich an dem speziellenonseinrichtungen müssen sich an dem speziellenonseinrichtungen müssen sich an dem speziellen,,,, auf Eigenverant auf Eigenverant auf Eigenverant auf Eigenverantwortung setzewortung setzewortung setzewortung setzen-n-n-n-
den Behandlungsden Behandlungsden Behandlungsden Behandlungs----Setting orientieren und sind nicht zwinSetting orientieren und sind nicht zwinSetting orientieren und sind nicht zwinSetting orientieren und sind nicht zwingend identisch mit den Agend identisch mit den Agend identisch mit den Agend identisch mit den An-n-n-n-
forderungen an Fachklinikenforderungen an Fachklinikenforderungen an Fachklinikenforderungen an Fachkliniken. Dies betrifft . Dies betrifft . Dies betrifft . Dies betrifft bspw. bspw. bspw. bspw. den den den den PrPrPrPrääääsenzdienst in der Nacht senzdienst in der Nacht senzdienst in der Nacht senzdienst in der Nacht 
unununund am Wochenended am Wochenended am Wochenended am Wochenende....    

• Die Vergütungssätze für Adaptionseinrichtungen müssen eine wirtschaftliDie Vergütungssätze für Adaptionseinrichtungen müssen eine wirtschaftliDie Vergütungssätze für Adaptionseinrichtungen müssen eine wirtschaftliDie Vergütungssätze für Adaptionseinrichtungen müssen eine wirtschaftliche Bche Bche Bche Be-e-e-e-
triebsführung ermöglichen. Dtriebsführung ermöglichen. Dtriebsführung ermöglichen. Dtriebsführung ermöglichen. Die Finanzierung notwendiger Aufwenie Finanzierung notwendiger Aufwenie Finanzierung notwendiger Aufwenie Finanzierung notwendiger Aufwendungen für Fahrdungen für Fahrdungen für Fahrdungen für Fahrt-t-t-t-
kosten der Rehabilitanden oder von Arbeitskosten der Rehabilitanden oder von Arbeitskosten der Rehabilitanden oder von Arbeitskosten der Rehabilitanden oder von Arbeits---- und Hilfsmit und Hilfsmit und Hilfsmit und Hilfsmitteln muss sichergteln muss sichergteln muss sichergteln muss sichergeeeestellt stellt stellt stellt 
sein.sein.sein.sein.    

• Die Schnittstellen zu anderen Leistungsbereichen (insbesondere EntwöDie Schnittstellen zu anderen Leistungsbereichen (insbesondere EntwöDie Schnittstellen zu anderen Leistungsbereichen (insbesondere EntwöDie Schnittstellen zu anderen Leistungsbereichen (insbesondere Entwöhhhhnung vor nung vor nung vor nung vor 
der Adaption und betreute Wohnformen bzw. Nachsorge nach der Adaption) müssen der Adaption und betreute Wohnformen bzw. Nachsorge nach der Adaption) müssen der Adaption und betreute Wohnformen bzw. Nachsorge nach der Adaption) müssen der Adaption und betreute Wohnformen bzw. Nachsorge nach der Adaption) müssen 
gemeinsam mit den beteiligten Einrichtungen im Integemeinsam mit den beteiligten Einrichtungen im Integemeinsam mit den beteiligten Einrichtungen im Integemeinsam mit den beteiligten Einrichtungen im Interesse der Rehabilitanden oresse der Rehabilitanden oresse der Rehabilitanden oresse der Rehabilitanden op-p-p-p-
timiert werdentimiert werdentimiert werdentimiert werden....    

 
    
3.23.23.23.2    Schnittstelle Schnittstelle Schnittstelle Schnittstelle medizinische medizinische medizinische medizinische RehaRehaRehaRehabilitation bilitation bilitation bilitation und und und und Psychiatrie Psychiatrie Psychiatrie Psychiatrie     
 
Der qDer qDer qDer qualifizierte Entzugualifizierte Entzugualifizierte Entzugualifizierte Entzug umfasst somatische Entgiftung sowie Motivationsb umfasst somatische Entgiftung sowie Motivationsb umfasst somatische Entgiftung sowie Motivationsb umfasst somatische Entgiftung sowie Motivationsbeeeehandlung handlung handlung handlung 
und hat eine zentrale und hat eine zentrale und hat eine zentrale und hat eine zentrale FunktionFunktionFunktionFunktion in der Suchttherapie  in der Suchttherapie  in der Suchttherapie  in der Suchttherapie     
 
Die Behandlung des akuten Entzugssyndroms bei substanzbezogenen Störungen muss der 
Wiederherstellung neuro-psychologischer und kognitiver Fähigkeiten und der emotionalen 
Stabilität sowie den komorbiden und körperlichen Erkrankungen Rechnung tragen. Zudem 
muss sie der häufig auftretenden psychosozialen Krisensituation in angemessener Weise 
während des Behandlungszeitraumes begegnen. Ziel der Behandlung ist das Erreichen von 
Krankheitseinsicht und die Vermittlung erster Techniken im Umgang mit der Abhängigkeits-
erkrankung. Die Motivation zur Inanspruchnahme weiterführender Behandlungsangebote 
und psychotherapeutischer Intervention mit dem Ziel der Rückfallvermeidung und -bewälti-
gung ist anzustreben. 
 



Handlungsnotwendigkeiten in der Rehabilitation ….  Seite 16 

H:DHS/Adhoc-Ausschüsse/Reha-Sucht/Handlungsnotwendigkeiten  

Für eine Behandlungsdauer von 3-4 Wochen ist für die qualifizierte Entzugsbehandlung al-
koholkranker Menschen die Wirksamkeit und Kosteneffizienz nachgewiesen (Süß, 1995; 
Stetter, Mann, 1997; Driessen, 1999; Richter 2001). 
 

ForderungenForderungenForderungenForderungen    

• Die qualifizierte Entzugsbehandlung ist als eine zentrale Schaltstelle in der SuchDie qualifizierte Entzugsbehandlung ist als eine zentrale Schaltstelle in der SuchDie qualifizierte Entzugsbehandlung ist als eine zentrale Schaltstelle in der SuchDie qualifizierte Entzugsbehandlung ist als eine zentrale Schaltstelle in der Sucht-t-t-t-
krankenversorgung flächendeckend vorzuhaltekrankenversorgung flächendeckend vorzuhaltekrankenversorgung flächendeckend vorzuhaltekrankenversorgung flächendeckend vorzuhalten.n.n.n.    

• Die durch wissenschaftliche Leitlinien vorgegebenen Standards in der QuDie durch wissenschaftliche Leitlinien vorgegebenen Standards in der QuDie durch wissenschaftliche Leitlinien vorgegebenen Standards in der QuDie durch wissenschaftliche Leitlinien vorgegebenen Standards in der Quaaaalilililität der tät der tät der tät der 
Behandlungsprogramme sind sicher zu stellen.Behandlungsprogramme sind sicher zu stellen.Behandlungsprogramme sind sicher zu stellen.Behandlungsprogramme sind sicher zu stellen.    

• Eine sog. Somatische Entgiftung und die Motivationsbehandlung sollen iEine sog. Somatische Entgiftung und die Motivationsbehandlung sollen iEine sog. Somatische Entgiftung und die Motivationsbehandlung sollen iEine sog. Somatische Entgiftung und die Motivationsbehandlung sollen innnnhaltlich haltlich haltlich haltlich 
nicht getrennt werden. Die qualifizierte Entnicht getrennt werden. Die qualifizierte Entnicht getrennt werden. Die qualifizierte Entnicht getrennt werden. Die qualifizierte Entzugsbehandlung sollte deshalb primär zugsbehandlung sollte deshalb primär zugsbehandlung sollte deshalb primär zugsbehandlung sollte deshalb primär 
unter psychiatrischunter psychiatrischunter psychiatrischunter psychiatrisch----psychotherapeutischer Verantwortung durchgeführt werden. psychotherapeutischer Verantwortung durchgeführt werden. psychotherapeutischer Verantwortung durchgeführt werden. psychotherapeutischer Verantwortung durchgeführt werden.     

• Durch Durch Durch Durch die Etablierung sektorübergreifender Behandlungsverbünde die Etablierung sektorübergreifender Behandlungsverbünde die Etablierung sektorübergreifender Behandlungsverbünde die Etablierung sektorübergreifender Behandlungsverbünde ist im Bedarfist im Bedarfist im Bedarfist im Bedarfs-s-s-s-
fall ein nahtloser Übergang zfall ein nahtloser Übergang zfall ein nahtloser Übergang zfall ein nahtloser Übergang zwischen qwischen qwischen qwischen qualifizierter Entzugsbehanualifizierter Entzugsbehanualifizierter Entzugsbehanualifizierter Entzugsbehanddddlunglunglunglung und Ma und Ma und Ma und Maß-ß-ß-ß-
nahmen der medizinischen Rehabilitation sicher zu stellen. nahmen der medizinischen Rehabilitation sicher zu stellen. nahmen der medizinischen Rehabilitation sicher zu stellen. nahmen der medizinischen Rehabilitation sicher zu stellen.     

 
Die Behandlung pDie Behandlung pDie Behandlung pDie Behandlung psychischesychischesychischesychischerrrr Komorbidität Komorbidität Komorbidität Komorbidität gewinnt zunehmend an Bede gewinnt zunehmend an Bede gewinnt zunehmend an Bede gewinnt zunehmend an Bedeuuuutung in der tung in der tung in der tung in der 
SuchttherapieSuchttherapieSuchttherapieSuchttherapie    
 
Als psychische Komorbidität wird das Auftreten von mehr als einer spezifisch diag-
nostizierbaren (psychischen) Störung bei einer Person in einem definierten Zeitintervall ver-
standen. Der Begriff Doppeldiagnose wird als Spezialfall der Komorbidität verstanden und 
umschreibt das zeitliche Zusammentreffen eines Missbrauchs bzw. einer Abhängigkeit von 
einer oder mehreren psychotropen Substanzen und mindestens einer weiteren schweren 
psychischen Störung. 
Bei alkoholabhängigen Patienten treten psychische Begleiterkrankungen je nach untersuch-
ter Stichprobe in bis zu 50 % der Fälle auf. In erster Linie handelt es sich dabei um Depressi-
onen, Angst- und Panikstörungen, Schizophrenie oder Persönlichkeitsstörungen. 
 
Bei der Drogenabhängigkeit wurden je nach Untersuchung in bis zu 70 % der Fälle Doppeldi-
agnosen nachgewiesen. Neben affektiven Störungen und schizophrenen Psychosen fanden 
sich gehäuft vor allem Verhaltensstörungen mit Beginn der Kindheit oder Jugend sowie anti-
soziale Persönlichkeitsstörungen. Traumatische Erfahrungen spielen dabei insbesondere im 
Hinblick auf die Verhaltens- und Persönlichkeitsstörungen ebenfalls eine wesentliche Rolle. 
Bei Betrachtung der zeitlichen Reihenfolge zeigt sich, dass bei der Mehrzahl der untersuch-
ten komorbiden Patienten die psychische Störung vor der Störung durch psychotrope Sub-
stanzen auftrat. 
 
Aus den vorgenannten Häufungen wird deutlich, dass sich in den Einrichtungen der medizi-
nischen Rehabilitation eine Vielzahl von Menschen befinden, die neben ihrer Suchterkran-
kung an einer schwerwiegenden psychischen oder somatischen Störung leiden. 
 

FFFForderungenorderungenorderungenorderungen    

• Die AuDie AuDie AuDie Auswahl einer Fachklinik hat aswahl einer Fachklinik hat aswahl einer Fachklinik hat aswahl einer Fachklinik hat aufgrund der Indikationsstellung ufgrund der Indikationsstellung ufgrund der Indikationsstellung ufgrund der Indikationsstellung unter Bunter Bunter Bunter Beeee----
rücksichtigung derrücksichtigung derrücksichtigung derrücksichtigung der medizinischen  medizinischen  medizinischen  medizinischen Abschätzung des Abschätzung des Abschätzung des Abschätzung des BehandlungsbedarfBehandlungsbedarfBehandlungsbedarfBehandlungsbedarfssss der k der k der k der ko-o-o-o-
morbiden Störung morbiden Störung morbiden Störung morbiden Störung zu erfozu erfozu erfozu erfollllgengengengen....    
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• NNNNeben der suchtspezifischen eben der suchtspezifischen eben der suchtspezifischen eben der suchtspezifischen hat auch eine profunde hat auch eine profunde hat auch eine profunde hat auch eine profunde psychiatrische Dipsychiatrische Dipsychiatrische Dipsychiatrische Diaaaagnosgnosgnosgnostik tik tik tik zu zu zu zu 
ererererfolgen.folgen.folgen.folgen.    

• Je nach Schwere der Störung ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an dJe nach Schwere der Störung ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an dJe nach Schwere der Störung ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an dJe nach Schwere der Störung ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an das as as as 
Profil der Profil der Profil der Profil der RehabilRehabilRehabilRehabiliiiitationseinrichtungtationseinrichtungtationseinrichtungtationseinrichtungenenenen::::    

    a)a)a)a)    Mitbehandlung leichterer komorbider StörungenMitbehandlung leichterer komorbider StörungenMitbehandlung leichterer komorbider StörungenMitbehandlung leichterer komorbider Störungen,,,,    
    b)b)b)b)    kombinierte Behandlungkombinierte Behandlungkombinierte Behandlungkombinierte Behandlung,,,,    
    c)c)c)c)    spezialisierte Behandlung mit besonderem Schwspezialisierte Behandlung mit besonderem Schwspezialisierte Behandlung mit besonderem Schwspezialisierte Behandlung mit besonderem Schwerpunkt auf dererpunkt auf dererpunkt auf dererpunkt auf der    
        komorbiden Stkomorbiden Stkomorbiden Stkomorbiden Stöööörung.rung.rung.rung.    

• Insbesondere Einrichtungen, Insbesondere Einrichtungen, Insbesondere Einrichtungen, Insbesondere Einrichtungen, die die Behandlung schwerwiegend komordie die Behandlung schwerwiegend komordie die Behandlung schwerwiegend komordie die Behandlung schwerwiegend komorbide ebide ebide ebide er-r-r-r-
krankkrankkrankkrankter Patienten anbieten,ter Patienten anbieten,ter Patienten anbieten,ter Patienten anbieten,     müssen für müssen für müssen für müssen für    Therapieplanung und Therapieplanung und Therapieplanung und Therapieplanung und TheTheTheTherapiedrapiedrapiedrapiedurchurchurchurch----
führung bführung bführung bführung beeeesonders ausgestattet sein:sonders ausgestattet sein:sonders ausgestattet sein:sonders ausgestattet sein:    DDDDie Größe der Einrichtung mussie Größe der Einrichtung mussie Größe der Einrichtung mussie Größe der Einrichtung muss an die Be an die Be an die Be an die Be----
dürfnissdürfnissdürfnissdürfnisse der Klientel angepasst seine der Klientel angepasst seine der Klientel angepasst seine der Klientel angepasst sein.... D D D Das therapeutische Persoas therapeutische Persoas therapeutische Persoas therapeutische Personal muss für die nal muss für die nal muss für die nal muss für die 
besondere Aufgabenstellung ausgebildet sein. Insbbesondere Aufgabenstellung ausgebildet sein. Insbbesondere Aufgabenstellung ausgebildet sein. Insbbesondere Aufgabenstellung ausgebildet sein. Insbeeeesonsonsonsondere muss im Einzelfall eine dere muss im Einzelfall eine dere muss im Einzelfall eine dere muss im Einzelfall eine 
längere Therapiedauer ermöglicht werden. Hierdurch ergibt sich auch bezülängere Therapiedauer ermöglicht werden. Hierdurch ergibt sich auch bezülängere Therapiedauer ermöglicht werden. Hierdurch ergibt sich auch bezülängere Therapiedauer ermöglicht werden. Hierdurch ergibt sich auch bezügggglich delich delich delich der r r r 
Ausstattung eine veränderte KosAusstattung eine veränderte KosAusstattung eine veränderte KosAusstattung eine veränderte Kostenstruktur. Komorbid erkrankte Patienten tenstruktur. Komorbid erkrankte Patienten tenstruktur. Komorbid erkrankte Patienten tenstruktur. Komorbid erkrankte Patienten erforerforerforerfor----
dern dern dern dern nicht nur ein besonicht nur ein besonicht nur ein besonicht nur ein besonnnnders qualifiziertes Personal, sondern oft auch einen höheders qualifiziertes Personal, sondern oft auch einen höheders qualifiziertes Personal, sondern oft auch einen höheders qualifiziertes Personal, sondern oft auch einen höhe----
ren Aufwand im Sachkostenbereich (Mren Aufwand im Sachkostenbereich (Mren Aufwand im Sachkostenbereich (Mren Aufwand im Sachkostenbereich (Meeeedikamente).dikamente).dikamente).dikamente).    

 
    
3.33.33.33.3 Therapie und Arbeit Therapie und Arbeit Therapie und Arbeit Therapie und Arbeit        
 
ArbeitsbezogeneArbeitsbezogeneArbeitsbezogeneArbeitsbezogene Maßnahmen sind Maßnahmen sind Maßnahmen sind Maßnahmen sind ein ein ein ein unabdingbarer Bestandteil der Rehabilita unabdingbarer Bestandteil der Rehabilita unabdingbarer Bestandteil der Rehabilita unabdingbarer Bestandteil der Rehabilitattttiiiion mit on mit on mit on mit 
dem Ziel der Wiederherstellung der Erwedem Ziel der Wiederherstellung der Erwedem Ziel der Wiederherstellung der Erwedem Ziel der Wiederherstellung der Erwerrrrbsfähigkeitbsfähigkeitbsfähigkeitbsfähigkeit    
 
Rehabilitationsziele werden in der stationären Rehabilitation im Wesentlichen auf 4 Zielebe-
nen erfasst und im Behandlungsprozess berücksichtigt. Die arbeitsbezogenen Maßnahmen 
betreffen primär die Ebene der Aktivitäten und der Partizipation.  
 
Moderne, qualitätsorientierte Suchttherapie muss Strukturen vorhalten, die eine indikati-
onsgeleitete und individualisierte Behandlung der Patienten ermöglichen. Die arbeitsthera-
peutische Abteilung einer Einrichtung ist im Rahmen der Gesamtverantwortung der medizi-
nisch-therapeutischen Therapieleitung zuständig für die einschränkungsangepasste und 
fähigkeitsfördernde Arbeitstherapie, die innerhalb der Therapiesteuerung festgelegt wird. 
Neben qualitativen Aspekten wie Diagnostik/Befunderhebung (unterstützt durch standardi-
sierte Verfahren wie z.B. MELBA) ist ebenso die quantitative Ebene (Zeitdauer, Intensität, 
Kontext) relevant, um den Rehabilitationserfolg zu sichern und weitere Zielebenen zu unter-
stützen (Besserung der Beschwerden auf psycho-sozialer sowie auf somatischer Ebene, 
Vermittlung von Problembewusstsein und Krankheitseinsicht).  
 
Arbeitstherapeutische Maßnahmen sind zwingend erforderlich bei Patienten, die arbeits-
los/langzeitarbeitslos sind, aber auch bei noch Erwerbstätigen. Dies ist indiziert, weil auf-
grund der indikationsgeleiteten Zuweisung in ambulante, teilstationäre und stationäre Maß-
nahmen, letzteren vorwiegend Menschen mit fortgeschrittenem Krankheitsverlauf zugewie-
sen werden. Selbst bei bestehendem Arbeitsplatz ist in diesem Fall davon auszugehen, dass 
die Suchtentwicklung mit ihren spezifischen Folgen auch Schädigungen in Arbeitsverhalten, 
Arbeitseinstellungen, Durchhaltevermögen und anderen Schlüsselqualifikationen nach sich 
gezogen hat.  
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Die Arbeitszeiten dürfen nicht zu gering bemessen werden, um diesem Beschwerdebild ge-
recht werden zu können. Andernfalls würden unrealistische Selbsteinschätzungen verstärkt. 
Ein qualitätsgesicherter und im Gesamtprozess der Reha-Behandlung integrierter Einsatz 
von Arbeitstherapie ist unverzichtbarer Bestandteil der stationären Suchtrehabilitation.  
Neben einer differenzierten Vorgehensweise (durch qualifizierte Mitarbeiter, handwerklich 
und didaktisch-therapeutisch aus- und weitergebildet) sind hinsichtlich der Realitätsüber-
prüfung und dem Training von Schlüsselqualifikationen arbeitstherapeutische Intensivpha-
sen erforderlich, die z.B. einen regulären Arbeitstag simulieren (durch interne und externe 
Arbeitserprobungen), um gemeinsam mit den übrigen Behandlungsbereichen eine aussage-
fähige Leistungsbeurteilung zu erbringen.  
 

ForderungenForderungenForderungenForderungen    

• Arbeitsbezogene Maßnahmen sind selbstverständlicher Bestandteil der mediArbeitsbezogene Maßnahmen sind selbstverständlicher Bestandteil der mediArbeitsbezogene Maßnahmen sind selbstverständlicher Bestandteil der mediArbeitsbezogene Maßnahmen sind selbstverständlicher Bestandteil der medi----
zinzinzinziniiiischen Rehabilischen Rehabilischen Rehabilischen Rehabilitation für Arbeitslose ebenso wie für Erwerbstätige.tation für Arbeitslose ebenso wie für Erwerbstätige.tation für Arbeitslose ebenso wie für Erwerbstätige.tation für Arbeitslose ebenso wie für Erwerbstätige.    

• SSSSowohl die Zeitbemessung (mind. 8 Stunden pro Woche mit zusätzlichen Prowohl die Zeitbemessung (mind. 8 Stunden pro Woche mit zusätzlichen Prowohl die Zeitbemessung (mind. 8 Stunden pro Woche mit zusätzlichen Prowohl die Zeitbemessung (mind. 8 Stunden pro Woche mit zusätzlichen Proooojektjektjektjekt----////    
Trainingsphasen) als auch die Trainingsphasen) als auch die Trainingsphasen) als auch die Trainingsphasen) als auch die personelle und sachliche personelle und sachliche personelle und sachliche personelle und sachliche AusstatAusstatAusstatAusstattung der arbeitsthtung der arbeitsthtung der arbeitsthtung der arbeitsthe-e-e-e-
rapeutischen Bereiche rapeutischen Bereiche rapeutischen Bereiche rapeutischen Bereiche muss muss muss muss dem Gesamtzidem Gesamtzidem Gesamtzidem Gesamtziel el el el der Mader Mader Mader Maßßßßnahme gerecht werden.nahme gerecht werden.nahme gerecht werden.nahme gerecht werden.    

• Jede Einrichtung muss in der Arbeitstherapie geeignete Instrumente zur DiagnoJede Einrichtung muss in der Arbeitstherapie geeignete Instrumente zur DiagnoJede Einrichtung muss in der Arbeitstherapie geeignete Instrumente zur DiagnoJede Einrichtung muss in der Arbeitstherapie geeignete Instrumente zur Diagnosssstik, tik, tik, tik, 
Befunderhebung und Verlaufsdokumentation vorhalten.Befunderhebung und Verlaufsdokumentation vorhalten.Befunderhebung und Verlaufsdokumentation vorhalten.Befunderhebung und Verlaufsdokumentation vorhalten.    

 
Medizinische und Medizinische und Medizinische und Medizinische und Berufliche RehaBerufliche RehaBerufliche RehaBerufliche Rehabilitationbilitationbilitationbilitation müssen  müssen  müssen  müssen noch noch noch noch besser miteinander vebesser miteinander vebesser miteinander vebesser miteinander verrrrzahnt zahnt zahnt zahnt 
werdenwerdenwerdenwerden    
 
Das Behandlungsziel der Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit bzw. deren Erhalt wird 
durch verschiedene Maßnahmen qualitätsgeleitet angestrebt und mündet schließlich in eine 
sozialmedizinische Leistungsbeurteilung, die durch die Zusammenschau aller relevanten 
Ergebnisse einer Reha-Behandlung (medizinisch, psychotherapeutisch, sozialtherapeutisch) 
erstellt wird. Zu einer optimalen medizinischen Reha-Behandlung zählt die besondere Be-
achtung der beruflichen Problematik. Die Fähigkeit, die letzte Tätigkeit noch ausüben zu 
können bzw. eine fehlende berufliche Orientierung (somatische und psychische, aber auch 
soziale Hemmnisse) indizieren ggf. die Einleitung beruflicher Rehabilitation. Neben der Be-
wertung der beruflichen Problematik der Patienten sind insbesondere die Stabilität der Abs-
tinenz des Betroffenen und die kognitive und psychische Leistungsfähigkeit (inkl. der sozi-
alen Kontextfaktoren wie familiäre Situation und Wohnsituation) planungsrelevant.  
 
Die Rehabilitationsberatung in Suchtfachkliniken muss standardisiert erfolgen und von er-
fahrenen Ärzten, Psycho- und Sozialtherapeuten, ergänzt durch Arbeits-/Ergotherapeuten, 
durchgeführt werden. Zusätzlich und in Kooperation mit dem regionalen Träger der Renten-
versicherung erfolgt ein ergänzendes Beratungsangebot durch den Reha-Berater. Berufli-
che Reha-Beratung muss mindestens 4 Wochen vor Ende der Maßnahme terminiert sein. Sie 
wird durch die Vorbereitung der Einrichtung (Reha-Bogen, aktuelle und prospektive sozial-
medizinische Leistungsbeurteilung) eingeleitet. Die Rehabilitationseinrichtungen sehen und 
bewerten die berufliche Reha-Beratung als wesentliches Ziel für eine gelungene Suchtreha-
bilitation, die dem Patienten neben der medizinische Rehabilitation auch und vor allem eine 
berufliche Perspektive ermöglicht. 
   
Notwendige Unterstützungsleistungen im Rahmen der beruflichen Reha wie z.B. Umschu-
lungen, Förder-/Schulungsmaßnahmen, Einarbeitungshilfen oder Zuschüsse für Qualifikati-
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onen sind unter dem Aspekt der Teilhabevorbereitung im Rahmen des Entlassungsmana-
gements als obligatorische Angebote zu finanzieren.   
Intensive Kontakte zu Berufsförderungswerken (inkl. der Möglichkeiten zur Hospitation, 
Praktika und weiterführenden Beratung) dürfen in keinem therapeutischen Konzept einer 
Suchtklinik fehlen und haben ihren festen Platz in Informationsveranstaltungen für Patien-
ten.  
 

ForderungenForderungenForderungenForderungen    

• Die Rehabilitationsberatung sowie Informationen über BerufsförderungDie Rehabilitationsberatung sowie Informationen über BerufsförderungDie Rehabilitationsberatung sowie Informationen über BerufsförderungDie Rehabilitationsberatung sowie Informationen über Berufsförderungsssswerke werke werke werke 
müssenmüssenmüssenmüssen selbstverständli selbstverständli selbstverständli selbstverständlichechecheche Bestandteil Bestandteil Bestandteil Bestandteileeee der Therapie in Suchtfac der Therapie in Suchtfac der Therapie in Suchtfac der Therapie in Suchtfachhhhkliniken sein.kliniken sein.kliniken sein.kliniken sein.    

• SozialpädaSozialpädaSozialpädaSozialpädagogische Unterstützungsleistungen zu Beginn und während der beruflgogische Unterstützungsleistungen zu Beginn und während der beruflgogische Unterstützungsleistungen zu Beginn und während der beruflgogische Unterstützungsleistungen zu Beginn und während der berufli-i-i-i-
chen Rehabilitation sind durch die Einrichtungen zu erbringen. chen Rehabilitation sind durch die Einrichtungen zu erbringen. chen Rehabilitation sind durch die Einrichtungen zu erbringen. chen Rehabilitation sind durch die Einrichtungen zu erbringen.     

• Zusätzliche Zusätzliche Zusätzliche Zusätzliche berufliche berufliche berufliche berufliche Rehabilitationsleistungen Rehabilitationsleistungen Rehabilitationsleistungen Rehabilitationsleistungen für den Übergang in die Erwerbfür den Übergang in die Erwerbfür den Übergang in die Erwerbfür den Übergang in die Erwerbs-s-s-s-
phase phase phase phase im Verlauf und im Verlauf und im Verlauf und im Verlauf und am Ende der medizinischeam Ende der medizinischeam Ende der medizinischeam Ende der medizinischen Rehabilitation für den Übergang in n Rehabilitation für den Übergang in n Rehabilitation für den Übergang in n Rehabilitation für den Übergang in 
die Edie Edie Edie Errrrwerbsphasewerbsphasewerbsphasewerbsphase sind  sind  sind  sind regelmäßig zu sichern. regelmäßig zu sichern. regelmäßig zu sichern. regelmäßig zu sichern.   

 
Arbeitsprojekte Arbeitsprojekte Arbeitsprojekte Arbeitsprojekte können die Integration in das Erwerbsleben vereinfachenkönnen die Integration in das Erwerbsleben vereinfachenkönnen die Integration in das Erwerbsleben vereinfachenkönnen die Integration in das Erwerbsleben vereinfachen    
 
Vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit arbeitslosen und beeinträchtigten Suchtkranken 
entstanden in den letzten Jahren innerhalb der Suchtkrankenhilfe viele den Rehabilitations-
prozess ergänzende Maßnahmen und Hilfen. Neben der stationären Rehabilitation, den viel-
fältigen nachsorgenden Angeboten (inkl. der komplementären Hilfen der Nachsorge) waren 
insbesondere konkrete Initiativen und Arbeitsprojekte notwendig, um aus dem Arbeitsmarkt 
ausgegrenzte Rehabilitanden Wiedereingliederungschancen zu eröffnen.   
Die Einrichtungen und Träger der Suchtkrankenhilfe waren in diesem Bereich innovativ, risi-
kofreudig und erarbeiteten, oftmals gemeinsam mit den Agenturen für Arbeit bzw. den AR-
Gen (aber auch im Rahmen europäischer Förderprojekte und des Sozialfonds, ESF) Konzepte 
zur Wiedereingliederung für besonders schwer zu reintegrierende Rehabilitanden. Mittler-
weile existiert eine Vielzahl von Arbeitsprojekten, in der Regel direkt entstanden über die 
institutionelle Suchtkrankenhilfe, die damit den besonderen Wiedereingliederungsproble-
men der Betroffenen mit zusätzlichen Angeboten begegnete. Interessiert verfolgen die Trä-
ger der Rehabilitation diese Bemühungen und engagieren sich teilweise in den Projekten als 
Unterstützer. Für die Suchthilfeeinrichtungen sind diese Arbeitsprojekte zum einen finanziell 
risikoreich, da in der Regel nur zeitlich befristet und knapp kalkuliert, zum anderen jedoch 
eine optimale Chance für ihren Auftrag, Suchtkranke trotz vielfältiger Barrieren wieder ge-
sellschaftlichen Anschluss finden zu lassen. 
 
Die Zielsetzung der Teilhabe an Gesellschaft und Arbeitsleben muss die Arbeit im Suchthil-
fesystem bestimmen, denn nur mit vernetzten und alle Ebenen der Wiedereingliederung 
berücksichtigenden Maßnahmen und Angeboten kann dem komplexen Beschwerdebild einer 
biopsychosozialen Erkrankung rehabilitativ begegnet werden. Die Suchthilfeträger in 
Deutschland übernehmen eine rehabilitative Gesamtverantwortung und konzentrieren sich 
nicht auf einzelne lukrative Arbeitsfelder. Sie orientieren ihr Hilfeangebot am Bedarf der 
Betroffenen und optimieren dies in einem stetigen Verbesserungsprozess.  
 
Diese Gesamtverantwortung drückt sich auch durch konkrete Vermittlungsaktivitäten der 
Einrichtungen bezüglich Praktika und Arbeitsplätze aus. Die Reha-Einrichtungen verfügen 
mittlerweile über viele regionale Kontakte und sind vor Ort Ansprechpartner für Unterneh-
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men. Diese Aktivitäten müssen dringend weiter ausgebaut und gefördert werden. Die Naht-
losigkeit und personelle Konstanz reduziert Hürden und verbessert die Wiedereingliede-
rungschancen. 
 

ForderungenForderungenForderungenForderungen    

• Die Förderung von Arbeitsprojekten und InitiaDie Förderung von Arbeitsprojekten und InitiaDie Förderung von Arbeitsprojekten und InitiaDie Förderung von Arbeitsprojekten und Initiativen zum (Wiedertiven zum (Wiedertiven zum (Wiedertiven zum (Wieder----)Einstieg in das )Einstieg in das )Einstieg in das )Einstieg in das 
EEEErrrrwerbsleben muss ausgebaut und vereinfacht werdenwerbsleben muss ausgebaut und vereinfacht werdenwerbsleben muss ausgebaut und vereinfacht werdenwerbsleben muss ausgebaut und vereinfacht werden....    

• Die Leistungserbringer sind aufgefordert, neue Initiativen für ArbeitsproDie Leistungserbringer sind aufgefordert, neue Initiativen für ArbeitsproDie Leistungserbringer sind aufgefordert, neue Initiativen für ArbeitsproDie Leistungserbringer sind aufgefordert, neue Initiativen für Arbeitsprojejejejekkkkte zu te zu te zu te zu 
entwickeln und diese professientwickeln und diese professientwickeln und diese professientwickeln und diese professioooonell zu realisieren.nell zu realisieren.nell zu realisieren.nell zu realisieren.    

 
    
3.43.43.43.4    Patientenorientierung Patientenorientierung Patientenorientierung Patientenorientierung     
 
SSSSorgforgforgforgfältige ältige ältige ältige Indikationsstellung und Auswahl der EinrichtungIndikationsstellung und Auswahl der EinrichtungIndikationsstellung und Auswahl der EinrichtungIndikationsstellung und Auswahl der Einrichtung    sind die Vorausind die Vorausind die Vorausind die Vorausssssetzungen setzungen setzungen setzungen 
für eine erfolgreiche Rehabilitationsmaßnahmefür eine erfolgreiche Rehabilitationsmaßnahmefür eine erfolgreiche Rehabilitationsmaßnahmefür eine erfolgreiche Rehabilitationsmaßnahme    
 
Das Ziel einer qualifizierten medizinischen Rehabilitation, wie im SGB IX formuliert, bedeutet 
„Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft“. Mit dieser Maßgabe des 
Gesetzgebers ist der Patient zu einem gleichberechtigten Akteur im Rehabilitationsprozess 
geworden. Daraus ist der Anspruch abzuleiten, dass die Indikation, die Bedürfnislagen und 
die berechtigten Wünsche der Rehabilitanden von den Leistungsträgern und Leistungserb-
ringern zu berücksichtigen sind. Im Alltag der medizinischen Rehabilitation bei Abhängig-
keitserkrankungen hat folglich der Patient bzw. die Patientin eine passgenaue und Erfolg 
versprechende Leistung zu erhalten. 
 

ForderungenForderungenForderungenForderungen    

• Die Zuweisung in eine ambulante, tagesklinische oder stationäre BehanDie Zuweisung in eine ambulante, tagesklinische oder stationäre BehanDie Zuweisung in eine ambulante, tagesklinische oder stationäre BehanDie Zuweisung in eine ambulante, tagesklinische oder stationäre Behanddddlung muss lung muss lung muss lung muss 
konsequent nach den Eingangsvoraussetzungen der Rehabilkonsequent nach den Eingangsvoraussetzungen der Rehabilkonsequent nach den Eingangsvoraussetzungen der Rehabilkonsequent nach den Eingangsvoraussetzungen der Rehabiliiiitanden im Sinne des tanden im Sinne des tanden im Sinne des tanden im Sinne des 
biobiobiobio----psychopsychopsychopsycho----sozialen Krankheitsverständnisses erfosozialen Krankheitsverständnisses erfosozialen Krankheitsverständnisses erfosozialen Krankheitsverständnisses erfollllgen. gen. gen. gen.     

• FachkliniFachkliniFachkliniFachkliniken und Therapeutische Gemeinschaften müssen innerhalb regiken und Therapeutische Gemeinschaften müssen innerhalb regiken und Therapeutische Gemeinschaften müssen innerhalb regiken und Therapeutische Gemeinschaften müssen innerhalb regioooonanananaler ler ler ler 
Verbünde möglichst sektorenübergreifende Leistungen erbringen köVerbünde möglichst sektorenübergreifende Leistungen erbringen köVerbünde möglichst sektorenübergreifende Leistungen erbringen köVerbünde möglichst sektorenübergreifende Leistungen erbringen könnnnnen, damit die nen, damit die nen, damit die nen, damit die 
Rehabilitation Erfolg versprechend sein kann. Dazu Rehabilitation Erfolg versprechend sein kann. Dazu Rehabilitation Erfolg versprechend sein kann. Dazu Rehabilitation Erfolg versprechend sein kann. Dazu zähzähzähzählen len len len ein angemessenes beruein angemessenes beruein angemessenes beruein angemessenes beruf-f-f-f-
liches Wiedereingliederungsliches Wiedereingliederungsliches Wiedereingliederungsliches Wiedereingliederungs----Management und die aManagement und die aManagement und die aManagement und die ammmmbulante Weiterbehandlung bulante Weiterbehandlung bulante Weiterbehandlung bulante Weiterbehandlung 
genauso wie Kombithgenauso wie Kombithgenauso wie Kombithgenauso wie Kombitheeeerapierapierapierapie----Modelle, die CaseModelle, die CaseModelle, die CaseModelle, die Case----Management und Therapieplanung in Management und Therapieplanung in Management und Therapieplanung in Management und Therapieplanung in 
adäquater Weise berücksichtadäquater Weise berücksichtadäquater Weise berücksichtadäquater Weise berücksichtiiiigen.gen.gen.gen.    

• Für die Auswahl der geeigneten Einrichtung gelten die gleichen AnfordFür die Auswahl der geeigneten Einrichtung gelten die gleichen AnfordFür die Auswahl der geeigneten Einrichtung gelten die gleichen AnfordFür die Auswahl der geeigneten Einrichtung gelten die gleichen Anfordeeeerunrunrunrungen an gen an gen an gen an 
Objektivität und Objektivität und Objektivität und Objektivität und Transparenz wie für die IndikationssteTransparenz wie für die IndikationssteTransparenz wie für die IndikationssteTransparenz wie für die Indikationsstelllllung. lung. lung. lung.     

• Das WunschDas WunschDas WunschDas Wunsch---- und Wahlrecht der Patienten nach § 9 SGB IX muss und Wahlrecht der Patienten nach § 9 SGB IX muss und Wahlrecht der Patienten nach § 9 SGB IX muss und Wahlrecht der Patienten nach § 9 SGB IX muss auch auch auch auch hier kons hier kons hier kons hier konse-e-e-e-
quente Berücksichtigung finden, um den Behandlungserfolg nicht schon im Voquente Berücksichtigung finden, um den Behandlungserfolg nicht schon im Voquente Berücksichtigung finden, um den Behandlungserfolg nicht schon im Voquente Berücksichtigung finden, um den Behandlungserfolg nicht schon im Vorrrrfeld feld feld feld 
zu gefährden. Der Ausgangssituation der Rehabilitationzu gefährden. Der Ausgangssituation der Rehabilitationzu gefährden. Der Ausgangssituation der Rehabilitationzu gefährden. Der Ausgangssituation der Rehabilitation bzgl. Motivation, psychos bzgl. Motivation, psychos bzgl. Motivation, psychos bzgl. Motivation, psychoso-o-o-o-
zialezialezialezialerrrr Lebenssituation und individuelle Lebenssituation und individuelle Lebenssituation und individuelle Lebenssituation und individuellerrrr Beso Beso Beso Besonnnnderheiten ist Rechnung zu tragen.derheiten ist Rechnung zu tragen.derheiten ist Rechnung zu tragen.derheiten ist Rechnung zu tragen.    

 
Die Die Die Die iiiindividuelle Behandlungndividuelle Behandlungndividuelle Behandlungndividuelle Behandlung orientiert sich an gemeinsam mit den Rehabilitan orientiert sich an gemeinsam mit den Rehabilitan orientiert sich an gemeinsam mit den Rehabilitan orientiert sich an gemeinsam mit den Rehabilitanden aden aden aden ab-b-b-b-
gestimmten Therapiezielengestimmten Therapiezielengestimmten Therapiezielengestimmten Therapiezielen    
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Die Patientenorientierung setzt sich nach der Zuweisung bei der Durchführung der Reha-
Maßnahme fort. Eine wesentliche Voraussetzung für den Behandlungserfolg ist die Abstim-
mung und Festlegung von Therapiezielen gemeinsam mit den Rehabilitanden. Analog dazu 
erfolgt die gemeinsame Überprüfung der Zielerreichung während und am Ende der Behand-
lung. 
 
Als sinnvolle Maßnahme hat sich die Einführung von Zeitbudgets bewährt, bei denen die Kli-
niken ausgehend von einer Standard-Behandlungsdauer über Verkürzungen und Verlänge-
rungen unter Berücksichtigung des Therapieverlaufes selbst entscheiden können.  

ForderungenForderungenForderungenForderungen    

• DDDDie Standardie Standardie Standardie Standard----BehandlungsdauernBehandlungsdauernBehandlungsdauernBehandlungsdauern müssen müssen müssen müssen bundesweit nach einheitlichen Maßst bundesweit nach einheitlichen Maßst bundesweit nach einheitlichen Maßst bundesweit nach einheitlichen Maßstä-ä-ä-ä-
ben fesben fesben fesben festtttgelegt werdengelegt werdengelegt werdengelegt werden....    

• DDDDie Standardie Standardie Standardie Standard----Behandlungsdauern Behandlungsdauern Behandlungsdauern Behandlungsdauern sollten sollten sollten sollten nicht generell am unteren Ende eines nicht generell am unteren Ende eines nicht generell am unteren Ende eines nicht generell am unteren Ende eines 
sinnvollen Korridosinnvollen Korridosinnvollen Korridosinnvollen Korridors festgelegt werden (bspw. zwischen 12 und 16 Wochen bei Alkrs festgelegt werden (bspw. zwischen 12 und 16 Wochen bei Alkrs festgelegt werden (bspw. zwischen 12 und 16 Wochen bei Alkrs festgelegt werden (bspw. zwischen 12 und 16 Wochen bei Alko-o-o-o-
holabhängigkeit, spezielle Kurzholabhängigkeit, spezielle Kurzholabhängigkeit, spezielle Kurzholabhängigkeit, spezielle Kurz---- oder Langzeittherapien ausgenommen oder Langzeittherapien ausgenommen oder Langzeittherapien ausgenommen oder Langzeittherapien ausgenommen, s, s, s, soooowiewiewiewie    26 26 26 26 
Wochen bei Drogenabhängigkeit)Wochen bei Drogenabhängigkeit)Wochen bei Drogenabhängigkeit)Wochen bei Drogenabhängigkeit)....    

• DDDDie Budgetierung ie Budgetierung ie Budgetierung ie Budgetierung sollte sollte sollte sollte nicht mit einer extrem kurzen Regelnicht mit einer extrem kurzen Regelnicht mit einer extrem kurzen Regelnicht mit einer extrem kurzen Regel----BehandlungsBehandlungsBehandlungsBehandlungsdauer dauer dauer dauer 
verbunverbunverbunverbunden den den den sein, sein, sein, sein, weil der Klinik sonst keinerlei Spieweil der Klinik sonst keinerlei Spieweil der Klinik sonst keinerlei Spieweil der Klinik sonst keinerlei Spiellllraum raum raum raum zur zur zur zur SteueSteueSteueSteuerung bleibtrung bleibtrung bleibtrung bleibt. . . .     

 
Die Die Die Die RehabilitationsnachsorgeRehabilitationsnachsorgeRehabilitationsnachsorgeRehabilitationsnachsorge sichert den Behandlungserfolg sichert den Behandlungserfolg sichert den Behandlungserfolg sichert den Behandlungserfolg 
 
Rehabilitationsnachsorge soll dem Selbstmanagement der Patienten dienen und die noch 
notwendigen Unterstützungsleistungen im Sinne einer ambulanten Weiterbehandlung 
erbringen, damit eine Eingliederung gelingen kann. Insbesondere junge, sozial entwurzelte 
und mit schwerwiegenden Entwicklungsdefiziten behaftete Menschen bedürfen einer ent-
sprechenden Begleitung und Betreuung. 
 
Zusammenarbeit mit SZusammenarbeit mit SZusammenarbeit mit SZusammenarbeit mit Selbsthilfeelbsthilfeelbsthilfeelbsthilfegruppengruppengruppengruppen    
 
Der Besuch einer Selbsthilfegruppe trägt erheblich zur Stabilisierung des Behandlungser-
folges bei. Deshalb ist es notwendig, dass Patienten immer wieder zum Besuch von Selbst-
hilfegruppen aufgefordert werden. Dabei ist Selbsthilfe nicht nur ein Teil des Versorgungs-
systems für Suchtkranke, sondern Selbsthilfe hat auch die Interessen der Betroffenen ge-
genüber der professionellen Suchtkrankenhilfe wahrzunehmen.  
    
Die Die Die Die PatientenzufriedenheitPatientenzufriedenheitPatientenzufriedenheitPatientenzufriedenheit ist Teil der Ergebnisqualität ist Teil der Ergebnisqualität ist Teil der Ergebnisqualität ist Teil der Ergebnisqualität in der Rehabilitation in der Rehabilitation in der Rehabilitation in der Rehabilitation    
 
Patientenzufriedenheit ist als Basisvariable eines erfolgreichen Behandlungsprozesses an-
zusehen. Auch wenn die Zufriedenheit der Patienten nicht der oberste Maßstab sein kann, da 
unangenehme Erfahrungen auch zum therapeutischen Prozess gehören, sollten Rückmel-
dungen in jedem Fall sorgfältig analysiert und berücksichtigt werden, denn Sie können wert-
volle Hinweise auf Optimierungspotenziale liefern.  
Es zählt daher zum selbstverständlichen Standard einer Rehabilitations-Einrichtung, die 
Zufriedenheit der Patienten sowie Veränderungsvorschläge mit eigenen Instrumenten zu 
erheben und daraus Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten. Dazu kann die Rehabilitanden-
Befragung der Leistungsträger genutzt werden. Im Rahmen des internen Qualitätsmanage-
ments sind weitere geeignete Messinstrumente einzusetzen. Außerdem sollte jede Einrich-
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tung über ein Beschwerdemanagement verfügen, das den Rehabilitanden eine nie-
derschwellige und anonyme Rückmelde-Möglichkeit gibt. 
 
BarrierefreiheitBarrierefreiheitBarrierefreiheitBarrierefreiheit in den Einrichtunge in den Einrichtunge in den Einrichtunge in den Einrichtungen ist eine gesetzliche und moralische An ist eine gesetzliche und moralische An ist eine gesetzliche und moralische An ist eine gesetzliche und moralische Annnnforderungforderungforderungforderung    
 
Es ist großer Wert auf einen barrierefreien Zugang zu Rehabilitations-Einrichtungen zu le-
gen. Dies ist sowohl gesetzlich gefordert als auch moralisch geboten. Allerdings sind dabei 
Aufwand und Nutzen sorgfältig abzuwägen: Wenn ggf. erforderliche Umbaumaßnahmen in 
einer Einrichtung mit altem oder denkmalgeschütztem Gebäudebestand einen angemesse-
nen finanziellen Rahmen übersteigen, muss nach individuellen Lösungen gesucht werden, 
ohne die Existenz der Einrichtung in Frage zu stellen. Es ist in erster Linie sicher zu stellen, 
dass für jede Versorgungsregion ausreichend barrierefreie Therapieplätze zur Verfügung 
stehen. 
 
    
3.53.53.53.5 Mitar Mitar Mitar Mitarbeiterorientierungbeiterorientierungbeiterorientierungbeiterorientierung    
 
Modernes PersonalmanagementModernes PersonalmanagementModernes PersonalmanagementModernes Personalmanagement ist selbstverständlich in Ein ist selbstverständlich in Ein ist selbstverständlich in Ein ist selbstverständlich in Einrichtungen der Suchtkrarichtungen der Suchtkrarichtungen der Suchtkrarichtungen der Suchtkran-n-n-n-
kekekekenhilfenhilfenhilfenhilfe    
 
Qualitätsbewusste, qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Vor-
aussetzung und Garantie für hohe Qualität in der Versorgung suchtkranker Menschen. Mit-
arbeiterorientierung muss daher neben der Ausrichtung an den Bedürfnissen der Rehabili-
tanden der zweite zentrale Grundsatz für das Management einer Rehabilitationseinrichtung 
für Abhängigkeitskranke sein. 
 

ForderungenForderungenForderungenForderungen    

• Modernes Personalmanagement umfasst zu allererst die sModernes Personalmanagement umfasst zu allererst die sModernes Personalmanagement umfasst zu allererst die sModernes Personalmanagement umfasst zu allererst die sorgfältige Auorgfältige Auorgfältige Auorgfältige Ausssswahl und wahl und wahl und wahl und 
EinarEinarEinarEinarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. . . .     

• Kompetente Führung (bspw. durch Mitarbeitergespräche, ZielvereinbaruKompetente Führung (bspw. durch Mitarbeitergespräche, ZielvereinbaruKompetente Führung (bspw. durch Mitarbeitergespräche, ZielvereinbaruKompetente Führung (bspw. durch Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarunnnngen, Feedgen, Feedgen, Feedgen, Feed----
backbackbackback----Instrumente, Zufriedenheitsmessungen)Instrumente, Zufriedenheitsmessungen)Instrumente, Zufriedenheitsmessungen)Instrumente, Zufriedenheitsmessungen) nach verbindlichen Führung nach verbindlichen Führung nach verbindlichen Führung nach verbindlichen Führungssssgrundgrundgrundgrund----
sätzen ist ebenso grundlegend.sätzen ist ebenso grundlegend.sätzen ist ebenso grundlegend.sätzen ist ebenso grundlegend.    

• Personalfürsorge (ScPersonalfürsorge (ScPersonalfürsorge (ScPersonalfürsorge (Schutz und persönliche Förderung)hutz und persönliche Förderung)hutz und persönliche Förderung)hutz und persönliche Förderung) ist ein weiteres Ele ist ein weiteres Ele ist ein weiteres Ele ist ein weiteres Element mment mment mment mo-o-o-o-
dernen Personalmanagements. dernen Personalmanagements. dernen Personalmanagements. dernen Personalmanagements.     

• Auch die sAuch die sAuch die sAuch die systematische Personalentwicklung (nystematische Personalentwicklung (nystematische Personalentwicklung (nystematische Personalentwicklung (neben eben eben eben FortFortFortFort---- und Weiterbi und Weiterbi und Weiterbi und Weiterbilllldungdungdungdung    auch auch auch auch 
Projektarbeit und Übertragung von Verantwortung)Projektarbeit und Übertragung von Verantwortung)Projektarbeit und Übertragung von Verantwortung)Projektarbeit und Übertragung von Verantwortung) ist ist ist ist zwingend  zwingend  zwingend  zwingend in diin diin diin dieeeesem Bereich sem Bereich sem Bereich sem Bereich 
verankeverankeverankeverankert. rt. rt. rt.     

 
Die geltenden Die geltenden Die geltenden Die geltenden Tarifsysteme und ArbeitszeitgesetzTarifsysteme und ArbeitszeitgesetzTarifsysteme und ArbeitszeitgesetzTarifsysteme und Arbeitszeitgesetz sind wesentliche Rahme sind wesentliche Rahme sind wesentliche Rahme sind wesentliche Rahmennnn----
bedingungen für die Mitarbeiterorientierungbedingungen für die Mitarbeiterorientierungbedingungen für die Mitarbeiterorientierungbedingungen für die Mitarbeiterorientierung    
 
Einrichtungen in öffentlicher und frei-gemeinnütziger Trägerschaft sind i.d.R. an die jeweils 
gültigen Tarifsysteme gebunden, die derzeit grundlegend überarbeitet werden. Zusätzlich ist 
bei der Organisation des Personaleinsatzes das Arbeitszeitgesetz zu berücksichtigen. Der 
Handlungsspielraum der Klinikleitung ist durch diese Vorgaben erheblich eingeschränkt, 
wenn es um die flexible Reaktion auf veränderte Rahmenbedingungen oder Schwankungen 
in der Belegung geht. Erschwerend kommt hinzu, dass die Personalkosten ca. 70% der Ge-
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samtkosten in einer Suchtfachklinik ausmachen - es bleiben also wenig andere Möglichkei-
ten, das Kosten-Leistungsverhältnis einer Einrichtung zu beeinflussen.  
 
Gerade vor diesem Hintergrund sind die Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie ein effizienter Personaleinsatz und eine sinnvolle Aufgabenverteilung 
von zentraler Bedeutung für den wirtschaftlichen Erfolg. Die Einbindung in feste Tarifsyste-
me kann auch eine solide Grundlage für transparente Arbeitsstrukturen, eine faire Entloh-
nung und ein erforderliches Maß an Arbeitsplatzsicherheit sein. 
 
In vielen Bereichen wird die adIn vielen Bereichen wird die adIn vielen Bereichen wird die adIn vielen Bereichen wird die adäquate äquate äquate äquate Stellenbesetzung Stellenbesetzung Stellenbesetzung Stellenbesetzung durch den Mangel an geeigndurch den Mangel an geeigndurch den Mangel an geeigndurch den Mangel an geeigne-e-e-e-
ten Bewerbern zum Problemten Bewerbern zum Problemten Bewerbern zum Problemten Bewerbern zum Problem    
 
In den letzten Jahren ist es immer schwieriger geworden, einzelne Stellen in den Ein-
richtungen entsprechend der eigenen Anforderungen und denen der Leistungsträger zu be-
setzen. Problematisch stellt sich die Situation vor allem im ärztlichen Bereich und hier be-
sonders für kleine Einrichtungen dar. Häufig helfen auch kostenintensive Maßnahmen (An-
zeigen, Personalberatungen) nicht weiter. 
 
Hier sind intelligente und rationale Lösungen zur Sicherstellung einer angemessenen Ver-
sorgung der Rehabilitanden gefordert. Solche Lösungen sind bspw. „Sharing-Modelle“ (ein 
Arzt wird gemeinsam von mehreren benachbarten Einrichtungen beschäftigt) oder Koopera-
tionsverträge mit Krankenhäusern (Bereitstellung eines festgelegten medizinischen Betreu-
ungs-Kontingentes). Wichtig ist dabei, dass persönliche Kontinuität und ausreichende Prä-
senz sichergestellt sind. Häufig kann auf diese Weise sogar eine bessere Qualität der ärztli-
chen Versorgung für die Einrichtung erreicht werden. 
 
Um dem bestehenden Bewerbermangel entgegenzuwirken bzw. diesen nicht auch in ande-
ren Berufsgruppen entstehen zu lassen, ist eine wichtige Zukunftsaufgabe sowohl der Ar-
beitgeber als auch der Ausbildungseinrichtungen, das Arbeitsfeld Suchtkrankenhilfe für jun-
ge Menschen attraktiv zu gestalten und in der Öffentlichkeit zu bewerben. Hierzu zählt auch 
die langfristige Planung des Erwerbs von Zusatzqualifikationen, u.a. durch den Abschluss 
von Weiterbildungsverträgen mit den betreffenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
    
    
3.63.63.63.6    Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung     
 
Internes QualitätsmanagementInternes QualitätsmanagementInternes QualitätsmanagementInternes Qualitätsmanagement ist die Voraussetzung für den Nachweis einer hochwe ist die Voraussetzung für den Nachweis einer hochwe ist die Voraussetzung für den Nachweis einer hochwe ist die Voraussetzung für den Nachweis einer hochwer-r-r-r-
tigen Leistungserbringungtigen Leistungserbringungtigen Leistungserbringungtigen Leistungserbringung    
 
Ein großer Teil der Rehabilitations-Einrichtungen im Bereich Abhängigkeitserkrankungen 
hat in den letzten Jahren die gesetzlichen Forderungen nach Einführung eines Qualitätsma-
nagement-Systems erfolgreich umgesetzt. Die überwiegende Mehrheit hat in diesem Zu-
sammenhang ein umfassendes QM-Handbuch erarbeitet und den Nachweis der Funktions-
fähigkeit des QM durch eine international anerkannte Zertifizierung erbracht. Unabhängig 
von der Zertifizierung lassen sich folgende Anforderungen an ein umfassendes internes QM-
System formulieren (Quelle: Vereinbarung zur externen Qualitätssicherung und dem einrich-
tungsinternen Qualitätsmanagement in der stationären und ambulanten Rehabilitation und 
der stationären Vorsorge nach §137d Absätze 1, 2 und 4 SGB V, Anlage 1): 
1. Verbindliche Einrichtungskonzeption 
2. Indikationsspezifische und ICF-basierte Behandlungskonzepte 
3. Verantwortlichkeit für das interne Qualitätsmanagement auf der Leitungsebene 
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4. Bestellung eines qualifizierten Qualitätsbeauftragten mit den erforderlichen Ressourcen 
5. Mitarbeiterbeteiligung aller Ebenen und Bereiche 
6. Verbindliche Regelung der Verantwortlichkeiten 
7. Kontinuierliche Dokumentation, Überwachung und Steuerung der Rehabilitations-

Prozesse 
8. Regelhafte Einbeziehung der Erwartungen und Bewertungen der Rehabilitanden sowie 

der am Behandlungsablauf Beteiligten 
9. Entwicklung und Nachweis eines Leitbildes 
10. Entwicklung von Qualitätszielen auf der Basis einer internen Management-Bewertung 
11. Systematisches Beschwerdemanagement 
12. Systematisches Fehlermanagement 
13. Verfahren zur internen Ergebnismessung und -analyse 
14. Ergebnisse der externen Qualitätssicherung werden berücksichtigt 
15. Regelhafte Selbstüberprüfung aller wesentlichen Prozesse (z.B. interne Audits oder 

Selbstbewertungen) 
 
Ein zentraler Aspekt, der in den kommenden Jahren in den Einrichtungen noch stärkere Be-
achtung finden sollte, ist die Ergebnisqualität. Für moderne Reha-Einrichtungen ist es ein 
unabdingbarer Standard, die eigenen Leistungsdaten regelmäßig zu erfassen, zu analysie-
ren, in Auszügen zu publizieren und bei Bedarf auch Optimierungsmaßnahmen daraus abzu-
leiten. Zu den Standard-Informationen für das Management einer Klinik gehören u.a. Daten 
über Zuweisung und Belegung, Rehabilitandenstruktur, Behandlungsverlauf (Rückfälle, Ab-
brüche, Verweildauer etc.), Patientenzufriedenheit, Nachsorge und Vermittlung, Katamnese-
Erhebung, Kosten-Controlling und Erlös-Situation. 
 

ForderungenForderungenForderungenForderungen    

• In allen Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation werden QualitätsmIn allen Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation werden QualitätsmIn allen Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation werden QualitätsmIn allen Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation werden Qualitätsmaaaanagenagenagenage----
mentmentmentment----Systeme eingeführt, die den genannten Anforderungen entsprSysteme eingeführt, die den genannten Anforderungen entsprSysteme eingeführt, die den genannten Anforderungen entsprSysteme eingeführt, die den genannten Anforderungen entspreeeechen.chen.chen.chen.    

• Bei der Einführung von QM ist nicht nuBei der Einführung von QM ist nicht nuBei der Einführung von QM ist nicht nuBei der Einführung von QM ist nicht nur auf r auf r auf r auf die die die die Erfüllung formaler NormErfüllung formaler NormErfüllung formaler NormErfüllung formaler Norm----
AnforderunAnforderunAnforderunAnforderungen zu achten, sondern mindestens gleichwertig der Aspekt der Orggen zu achten, sondern mindestens gleichwertig der Aspekt der Orggen zu achten, sondern mindestens gleichwertig der Aspekt der Orggen zu achten, sondern mindestens gleichwertig der Aspekt der Orgaaaa----
nisationsentwicklung zu berücksichtigen.nisationsentwicklung zu berücksichtigen.nisationsentwicklung zu berücksichtigen.nisationsentwicklung zu berücksichtigen.    

• Die Erhebung, Analyse und Veröffentlichung von Ergebnisdaten muss stäDie Erhebung, Analyse und Veröffentlichung von Ergebnisdaten muss stäDie Erhebung, Analyse und Veröffentlichung von Ergebnisdaten muss stäDie Erhebung, Analyse und Veröffentlichung von Ergebnisdaten muss stärrrrker in den ker in den ker in den ker in den 
Mittelpunkt der QualitMittelpunkt der QualitMittelpunkt der QualitMittelpunkt der Qualitätsmanagementätsmanagementätsmanagementätsmanagement----Initiativen in der RehabilitInitiativen in der RehabilitInitiativen in der RehabilitInitiativen in der Rehabilitaaaation rücken.tion rücken.tion rücken.tion rücken.    

 
Die Bedeutung von Die Bedeutung von Die Bedeutung von Die Bedeutung von ZertifizierungZertifizierungZertifizierungZertifizierungen wird aufgrund der gesetzlichen Anfordeen wird aufgrund der gesetzlichen Anfordeen wird aufgrund der gesetzlichen Anfordeen wird aufgrund der gesetzlichen Anforderungen zrungen zrungen zrungen zu-u-u-u-
nehmennehmennehmennehmen    
 
Die Einführung und Zertifizierung eines Qualitätsmanagement-Systems hat in allen Einrich-
tungen zu einer positiven Qualitätsentwicklung in den Bereichen Patienten- und Mitarbeiter-
orientierung geführt und den Klinikleitungen zusätzliche Management-Instrumente in die 
Hand gegeben. Dabei ist bemerkenswert, dass vor der Einführung von den Einrichtungslei-
tungen eher externe Effekte erwartet wurden (Wettbewerbsvorteile, Akzeptanz bei Koopera-
tionspartnern, bessere Belegung durch Leistungsträger etc.), allerdings die internen Effekte 
dann in der Rückschau deutlich positiver bewertet wurden (Arbeitsorganisation, Kundenzu-
friedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit, verbesserte Planung und Steuerung etc.). Die deQus 
(Deutsche Gesellschaft für Qualitätsmanagement in der Suchttherapie) hat hierzu eine Um-
frage durchgeführt und wird die Ergebnisse im Jahr 2008 veröffentlichen. Insgesamt bleibt 
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festzuhalten, dass die Einführung eines internen QM-Systems die Behandlungsqualität deut-
lich verbessert. 
 
Es ist zu erwarten, dass die Bedeutung externer Effekte einer Zertifizierung insbesondere 
vor dem Hintergrund der Änderungen im § 20 SGB IX durch das GKV-Wettbewerbs-
stärkungsgesetz zunehmen wird. Die konkreten Anforderungen und die Rahmenbedingun-
gen für das gesetzlich geforderte einheitliche und unabhängige Zertifizierungsverfahren 
werden derzeit im Rahmen der BAR (Bundesarbeitsgemeinschaft Rehabilitation) erarbeitet. 
Da mit diesem Verfahren die grundsätzliche Frage des Marktzuganges einer Einrichtung 
entschieden wird, handelt es sich eigentlich eher um ein Akkreditierungsverfahren nach a-
merikanischem Muster.  
 
Die meisten QM-Systeme in der medizinischen Rehabilitation basieren auf der DIN EN ISO 
9001:2000 und sind in ihrer aktuellen Verbreitung im Überblick beschrieben (Widera, 2006). 
In diesem Zusammenhang ist mit Nachdruck zu fordern, dass die vorliegenden Zertifikate, 
die international anerkannten Qualitätsstandards genügen, auch Maßstab für das zu definie-
rende Zertifizierungsverfahren sein müssen und keinerlei Nachteile für bereits zertifizierten 
Einrichtungen entstehen. Solche Einrichtungen müssen automatisch die geforderten Zu-
gangskriterien erfüllen.  
 

ForderungenForderungenForderungenForderungen    

• Die gesetzlichen Anforderungen des § 20 SGB IX müssen unter Wahrung der IntDie gesetzlichen Anforderungen des § 20 SGB IX müssen unter Wahrung der IntDie gesetzlichen Anforderungen des § 20 SGB IX müssen unter Wahrung der IntDie gesetzlichen Anforderungen des § 20 SGB IX müssen unter Wahrung der Inte-e-e-e-
ressen der Leistungserbringer umgesetzt werden.ressen der Leistungserbringer umgesetzt werden.ressen der Leistungserbringer umgesetzt werden.ressen der Leistungserbringer umgesetzt werden.    

• Einrichtungen, die bereits über ein anerkanntes QMEinrichtungen, die bereits über ein anerkanntes QMEinrichtungen, die bereits über ein anerkanntes QMEinrichtungen, die bereits über ein anerkanntes QM----Zertifikat verfügen, müsZertifikat verfügen, müsZertifikat verfügen, müsZertifikat verfügen, müssen bei sen bei sen bei sen bei 
OperationalisiOperationalisiOperationalisiOperationalisierung des Zertifizierungsverfahrens in der medierung des Zertifizierungsverfahrens in der medierung des Zertifizierungsverfahrens in der medierung des Zertifizierungsverfahrens in der medizinischen Rehabilitzinischen Rehabilitzinischen Rehabilitzinischen Rehabilita-a-a-a-
tion Bestandsschutz tion Bestandsschutz tion Bestandsschutz tion Bestandsschutz erhalten.erhalten.erhalten.erhalten.    

 
Externe QualitätssicherungExterne QualitätssicherungExterne QualitätssicherungExterne Qualitätssicherung und in und in und in und internes Qualitätsmanagement müssen sich aufeinaternes Qualitätsmanagement müssen sich aufeinaternes Qualitätsmanagement müssen sich aufeinaternes Qualitätsmanagement müssen sich aufeinan-n-n-n-
der beziehender beziehender beziehender beziehen    
 
Das interne Qualitätsmanagement steht immer in enger Verbindung mit der externen Quali-
tätssicherung. Sowohl die DRV als auch die GKV verfügen hier über ein umfangreiches und 
gegenseitig anerkanntes Instrumentarium. Während im Bereich der GKV das entsprechende 
Verfahren QS-Reha durch eine gemeinsame Vereinbarung zwischen den Spitzenverbänden 
der Leistungsträger und Leistungserbringer getragen und in einem gemeinsamen Aus-
schuss weiterentwickelt wird, wird das Qualitätssicherungsprogramm der gesetzlichen Ren-
tenversicherung allein von den Leistungsträgern (hier maßgeblich die DRV Bund) gestaltet 
und eingesetzt. Einerseits liefert das QS-Programm den Einrichtungen wichtige Qualitätsda-
ten für die kontinuierliche Verbesserung der eigenen Arbeit, andererseits wird es auch als 
Controlling-Instrument zur Überwachung der Einrichtungen eingesetzt.  
 
Es bleibt abzuwarten, ob das Reha-Bewertungssystem, das diese Qualitätsdaten künftig zur 
Kategorisierung von Einrichtungen nutzen wird, tatsächlich zu einer Verbesserung der Be-
handlungsqualität führt. Es besteht in diesem Zusammenhang auch die Gefahr, dass leicht 
messbare, formale Kriterien (bspw. Formalqualifikation einzelner Mitarbeiter, apparative 
Ausstattung, Zimmerausstattung, Größe der Einrichtung, Zahl der Beschwerden), unabhän-
gig von ihrer  Aussagekraft bewertungsentscheidend sind. Das gesamte Behandlungs-
Setting ist sehr viel schwieriger über Checklisten zu erfassen und zu bewerten, jedoch we-
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sentlich bedeutsamer für den hoch komplexen Prozess einer erfolgreichen Entwöhnungs-
therapie. 
 
Ein zentrales Instrument der Qualitätssicherung sind die Visitationen. Grundsätzlich wird 
diese Form des beratenden Dialogs vor Ort zwischen Leistungsträger und Einrichtung be-
grüßt, denn so können die spezifischen Rahmenbedingungen in jeder Einrichtung am besten 
analysiert und gewürdigt werden. Ebenso ist zu begrüßen, dass mit dem Dokumentationsbo-
gen die einzelnen Schwerpunkte einer Visitation transparent gemacht werden. Allerdings 
sollten bei der Umsetzung und Weiterentwicklung des Instrumentes folgende Aspekte be-
rücksichtigt werden: 
 

ForderuForderuForderuForderungenngenngenngen    

• Unangekündigte Visitationen entsprechen nicht einem partnerschaftlichen VerhälUnangekündigte Visitationen entsprechen nicht einem partnerschaftlichen VerhälUnangekündigte Visitationen entsprechen nicht einem partnerschaftlichen VerhälUnangekündigte Visitationen entsprechen nicht einem partnerschaftlichen Verhält-t-t-t-
nis zwischen Einrichtung und Leistungsträger.nis zwischen Einrichtung und Leistungsträger.nis zwischen Einrichtung und Leistungsträger.nis zwischen Einrichtung und Leistungsträger. Visitationen sind d Visitationen sind d Visitationen sind d Visitationen sind daaaaher grundsätzlich her grundsätzlich her grundsätzlich her grundsätzlich 
anzukündigen.anzukündigen.anzukündigen.anzukündigen.    

• Die Kriterien und Schwerpunkte des Dokumentationsbogens sollten gDie Kriterien und Schwerpunkte des Dokumentationsbogens sollten gDie Kriterien und Schwerpunkte des Dokumentationsbogens sollten gDie Kriterien und Schwerpunkte des Dokumentationsbogens sollten geeeemeinmeinmeinmeinsasasasam m m m 
überarbeitet werden, um die Fokussierung auf rein formale oder überarbeitet werden, um die Fokussierung auf rein formale oder überarbeitet werden, um die Fokussierung auf rein formale oder überarbeitet werden, um die Fokussierung auf rein formale oder inadäquate inadäquate inadäquate inadäquate AnAnAnAnfofofofor-r-r-r-
derungen zu vermeiden.derungen zu vermeiden.derungen zu vermeiden.derungen zu vermeiden.    

• ZertifizierteZertifizierteZertifizierteZertifizierte Einrichtungen müssen nicht im selben Umfang visitiert werden Einrichtungen müssen nicht im selben Umfang visitiert werden Einrichtungen müssen nicht im selben Umfang visitiert werden Einrichtungen müssen nicht im selben Umfang visitiert werden,,,, wie  wie  wie  wie 
Einrichtungen ohne QMEinrichtungen ohne QMEinrichtungen ohne QMEinrichtungen ohne QM----Zertifikat, weil viele Qualitätsmerkmale bereits dZertifikat, weil viele Qualitätsmerkmale bereits dZertifikat, weil viele Qualitätsmerkmale bereits dZertifikat, weil viele Qualitätsmerkmale bereits durch uurch uurch uurch un-n-n-n-
abhängige Eabhängige Eabhängige Eabhängige Exxxxperten überprüft wurden.perten überprüft wurden.perten überprüft wurden.perten überprüft wurden.    

• Die Leistungserbringer sind bei der Gestaltung des RehaDie Leistungserbringer sind bei der Gestaltung des RehaDie Leistungserbringer sind bei der Gestaltung des RehaDie Leistungserbringer sind bei der Gestaltung des Reha----BewertungssysBewertungssysBewertungssysBewertungssystems eitems eitems eitems ein-n-n-n-
zubeziehen. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Strukturzubeziehen. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Strukturzubeziehen. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Strukturzubeziehen. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Strukturanforderungen anforderungen anforderungen anforderungen 
nicht ausgeweitet werden, ohne nicht ausgeweitet werden, ohne nicht ausgeweitet werden, ohne nicht ausgeweitet werden, ohne damit damit damit damit die Ergebnisqualitdie Ergebnisqualitdie Ergebnisqualitdie Ergebnisqualität nachweislich zu verbeät nachweislich zu verbeät nachweislich zu verbeät nachweislich zu verbes-s-s-s-
sern.sern.sern.sern.    

 
 

4. 4. 4. 4. Steuerung des RehaSteuerung des RehaSteuerung des RehaSteuerung des Reha----Systems Systems Systems Systems     
 
Die Umsetzung der leistungsrechtlichen Regelungen des SGB IX ist dringend notwendigDie Umsetzung der leistungsrechtlichen Regelungen des SGB IX ist dringend notwendigDie Umsetzung der leistungsrechtlichen Regelungen des SGB IX ist dringend notwendigDie Umsetzung der leistungsrechtlichen Regelungen des SGB IX ist dringend notwendig 
 
Für die künftige Entwicklung der Rehabilitation im Allgemeinen und der Sucht-Rehabilitation 
im Besonderen ist zu fordern, dass das Verhältnis zwischen Leistungsträgern und Leis-
tungserbringern auf eine partnerschaftlichere und leistungsrechtlich transparentere Grund-
lage gestellt wird. Im sog. „Reha-Markt“ existieren einseitige „Machtverhältnisse“ - diese 
sind sozialrechtlich vorgegeben. Allerdings sind immer wieder Beispiele unberechenbarer 
und ungerechtfertigter Eingriffe in die Arbeit der Einrichtungen zu beachten, die zunehmend 
Existenz bedrohend werden.  
 
Neben real sinkenden Vergütungssätzen und steigenden Qualitätsanforderungen (siehe auch 
Stellungnahme der Suchtverbände, April 2007) sind vor allem die Themen Kapazitätsplanung 
und Belegungssteuerung für die Einrichtungen von existenzieller Bedeutung. Es werden 
immer wieder einzelne Fälle berichtet, bei denen eine gezielte Belegung oder Nicht-
Belegung von Einrichtungen ohne erkennbaren Grund erfolgt. Dabei kann auch nicht immer 
von einer konsequenten Beachtung des Wunsch- und Wahlrechts der Rehabilitanden ausge-
gangen werden. Zudem wurde in vielen Regionen wieder eine deutlich erkennbare „Landes-
kinderregelung“ etabliert, was häufig bewährte Kooperationsbeziehungen zerstört und An-
gebote für spezielle Zielgruppen auch außerhalb der Landesgrenzen unberücksichtigt lässt.  
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Grundsätzlich ist allerdings auch zu betonen, dass der jeweils federführende Leis-
tungsträger sich der unternehmerischen Mitverantwortung für „seine“ Einrichtungen be-
wusst sein sollte. Aufgrund der einseitigen Abhängigkeit der Leistungserbringer muss der 
„Federführer“ sicherstellen, dass die Existenz der Einrichtungen bei gegebener Einhaltung 
der gültigen Qualitätsstandards und ausreichender Nachfrage nach Reha-Leistungen gesi-
chert bleibt - dies bezieht sich auch auf die Abstimmung mit anderen Belegern.  
 
Eine hinreichende ökonomische Berechenbarkeit ist für die meisten Einrichtungen derzeit 
nicht gegeben. Daher ist für die Zukunft ein transparentes und einheitliches System der Ka-
pazitätsplanung und Belegungssteuerung zu fordern. Das beinhaltet auch die regelmäßige 
Veröffentlichung von Daten zu Anträgen, Bewilligungen und Maßnahmen als Planungsgrund-
lage auf Bundes- und Regional-Ebene sowie auch für den Bereich der GKV, wie es im GKV-
WSG nun vorgesehen ist. 
 
Abschließend muss auch darauf hingewiesen werden, dass eine vollständige Umsetzung der 
im SGB IX schon seit langem vorgesehenen leistungsrechtlichen Regelungen bislang noch 
nicht erfolgt ist. Zum Fehlen von Leistungsverträgen wird auf Welti und Fuchs verwiesen 
(Welti, Fuchs, 2007). Es existieren derzeit keine Rahmenverträge, Vereinbarungen oder ge-
meinsamen Empfehlungen, die das Leistungsgeschehen im gesetzlich geforderten Umfang 
übergreifend regeln. Ebenso verfügen die einzelnen Leistungserbringer über keine normen-
gerechten Einzelverträge, sondern lediglich über grundsätzliche Anerkennungen oder Bele-
gungszusagen. Das im SGB IX beschriebene System von Rahmen- und Einzelverträgen dient 
dem Zweck, das Leistungsgeschehen partnerschaftlich, transparent und für beide Seiten 
rechtssicher auszugestalten. Vor diesem Hintergrund wurde bereits die im SGB IX vorgese-
hene Arbeitsgemeinschaft der Leistungserbringer (AG MedReha SGB IX) gegründet, um ent-
sprechend dem gesetzlichen Auftrag das Leistungserbringungsrecht umzusetzen und den 
Leistungserbringern als Verhandlungspartner zur Verfügung zu stehen. 
 

FordFordFordForderungenerungenerungenerungen    

• Das WunschDas WunschDas WunschDas Wunsch---- und Wahlrecht der Rehabilitanden muss konsequent beachtet werden  und Wahlrecht der Rehabilitanden muss konsequent beachtet werden  und Wahlrecht der Rehabilitanden muss konsequent beachtet werden  und Wahlrecht der Rehabilitanden muss konsequent beachtet werden 
und darf nicht aufgrund von Steuerungsinteressen einzelner Leiund darf nicht aufgrund von Steuerungsinteressen einzelner Leiund darf nicht aufgrund von Steuerungsinteressen einzelner Leiund darf nicht aufgrund von Steuerungsinteressen einzelner Leisssstungsträger in den tungsträger in den tungsträger in den tungsträger in den 
Hintergrund treten.Hintergrund treten.Hintergrund treten.Hintergrund treten.    

• Die Leistungsträger sind aufgefordert, ein einheitliches und transpaDie Leistungsträger sind aufgefordert, ein einheitliches und transpaDie Leistungsträger sind aufgefordert, ein einheitliches und transpaDie Leistungsträger sind aufgefordert, ein einheitliches und transparentes System rentes System rentes System rentes System 
der Kapazitätsplanung und Belegungssteuerung in der medizinider Kapazitätsplanung und Belegungssteuerung in der medizinider Kapazitätsplanung und Belegungssteuerung in der medizinider Kapazitätsplanung und Belegungssteuerung in der medizinischen Rehabilitschen Rehabilitschen Rehabilitschen Rehabilitaaaation tion tion tion 
zu schaffen.zu schaffen.zu schaffen.zu schaffen.    

• Die im § 21 SGB IX geforderten leistungsrechtlichen Grundlagen (RahmenDie im § 21 SGB IX geforderten leistungsrechtlichen Grundlagen (RahmenDie im § 21 SGB IX geforderten leistungsrechtlichen Grundlagen (RahmenDie im § 21 SGB IX geforderten leistungsrechtlichen Grundlagen (Rahmen---- und Ei und Ei und Ei und Ein-n-n-n-
zelverträge) sind zwischen Leistungsträgern und Leistungserbrinzelverträge) sind zwischen Leistungsträgern und Leistungserbrinzelverträge) sind zwischen Leistungsträgern und Leistungserbrinzelverträge) sind zwischen Leistungsträgern und Leistungserbringerngerngerngern bzw. der A bzw. der A bzw. der A bzw. der Ar-r-r-r-
beitsgemeinschaft der Leistungserbringer zu verhandeln und abeitsgemeinschaft der Leistungserbringer zu verhandeln und abeitsgemeinschaft der Leistungserbringer zu verhandeln und abeitsgemeinschaft der Leistungserbringer zu verhandeln und abbbbzuschließen.zuschließen.zuschließen.zuschließen.    

 
Die Entwicklung von Die Entwicklung von Die Entwicklung von Die Entwicklung von PatientenklassisfikationsPatientenklassisfikationsPatientenklassisfikationsPatientenklassisfikations----SystemeSystemeSystemeSystemen birgt Chancen und Rn birgt Chancen und Rn birgt Chancen und Rn birgt Chancen und Riiiisikensikensikensiken    
 
Die Forschungsprojekte zur Entwicklung von Patientenklassifikations-Systemen, ins-
besondere der Ansatz der RMK’s (Rehabilitanden Management Kategorien) in der Suchtre-
habilitation ist aufmerksam zu begleiten. Grundsätzlich ist die Bildung von Fallgruppen aus 
der Analyse des tatsächlichen Leistungsgeschehens in den Einrichtungen auf der Basis der 
KTL-Erfassung ein sinnvoller und praxisnaher Ansatz. Hieraus können wertvolle Informatio-
nen für das Management und die Therapiesteuerung in den Kliniken gewonnen werden. Al-
lerdings muss beachtet werden, dass die Fallgruppen auch ein Instrument zur Belegungs-
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steuerung durch die Leistungsträger und die Basis für die Konstruktion von Fallpauschalen 
als Alternative zu tagesgleichen Vergütungssätzen werden können. Daher ist die aktuell an-
stehende klinische Validierung der bestehenden Konzepte sehr sorgfältig und in enger Ab-
stimmung mit betroffenen Einrichtungen unterschiedlicher Größe und Struktur vorzuneh-
men. 
 
Faire Faire Faire Faire MechanismMechanismMechanismMechanismenenenen der Preisbildung der Preisbildung der Preisbildung der Preisbildung müssen die Grundlage für einen Qual müssen die Grundlage für einen Qual müssen die Grundlage für einen Qual müssen die Grundlage für einen Qualiiiitätstätstätstäts----
wettbewerb seinwettbewerb seinwettbewerb seinwettbewerb sein    
 
Vor dem Hintergrund der in den vorangegangenen Abschnitten beschriebenen Rah-
menbedingungen für die Leistungserbringer in der medizinischen Rehabilitation Ab-
hängigkeitskranker sind auch die Entwicklung der Vergütungssätze in den vergangenen Jah-
ren und ganz allgemein die sehr einseitigen Mechanismen der Preisbildung zu kritisieren. Es 
ist zwar im Jahr 2006 gelungen, durch die differenzierten Analysen des GEBERA-Gutachtens 
(GEBERA, 2006) und durch massive Intervention einzelner Reha-Verbände auf die schwierige 
finanzielle Situation in vielen Einrichtungen aufmerksam zu machen. In der Folge konnten 
mit einzelnen Leistungsträgern deutlich bessere Vergütungssatzanpassungen vereinbart 
werden, als in den vergangenen Jahren. 
 
Trotzdem sind damit die strukturellen Probleme nicht ausgeräumt: 
• Die Anpassung von Vergütungssätzen orientiert sich nicht an der Steigerung von Kosten-

faktoren, sondern an marktfernen Kennzahlen der Rentenversicherung, nach denen die 
Reha-Budgets festgelegt werden (Grundlohnsumme). 

• Aufgrund des nahezu vollständigen Nachfrage-Monopols der Leistungsträger, das durch 
die Organisationsreform der Deutschen Rentenversicherung noch verfestigt wird, erfolgt 
die „Preisbildung“ eher durch einseitige Festlegung als durch faire Verhandlungen. Ein 
Unternehmen, das weitestgehend von einem einzigen Nachfrager abhängig ist, wird in 
jeder Branche dem Preisdiktat des Monopolisten unterworfen und hat es schwer, kos-
tendeckende Einnahmen zu erzielen. 

• Erschwerend kommt hinzu, dass die immerhin verlässlichen Vereinbarungen mit der 
Rentenversicherung durch viele Leistungsträger aus dem Bereich der GKV ignoriert wer-
den. Trotz allgemeiner Akzeptanz des Federführungsprinzips werden vereinbarte Anpas-
sungen der Vergütungssätze nicht oder erst nach langen Briefwechseln übernommen. 
Besonders problematisch stellt sich die Situation in NRW dar, wo in den Arbeitsgemein-
schaften der Leistungsträger angemessene Steigerungen der Vergütungssätze regelmä-
ßig durch die GKV blockiert werden. 

 
Von Seiten der Reha-Verbände ist geplant, das GEBERA-Gutachten fortzuschreiben, um auch 
in den kommenden Jahren die Kostenentwicklung in den Einrichtungen transparent machen 
zu können. Beispielsweise werden Investitions- und Kapitalkosten immer noch viel zu wenig 
bei der Kalkulation angemessener Vergütungssätze berücksichtigt. Ein weiterer Kostenfak-
tor, der zunehmend problematisch wird, sind Medikamente und interkurrente Erkrankun-
gen. Beispielsweise können teure Medikationen bei einzelnen psychischen oder somatischen 
Begleiterkrankungen nicht mehr aus den aktuellen Vergütungssätzen bezahlt werden. In 
solchen Fällen sind dringend entsprechende Sonderregelungen für die Kostenerstattung 
vorzusehen. Es ist dringend erforderlich, über diese finanziellen Einflussfaktoren auch wei-
terhin auf einer übergreifenden Ebene mit den Leistungsträgern im Gespräch zu bleiben. 
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ForderungenForderungenForderungenForderungen    

• Die grundsätzliche Verhandlung von Vergütungssätzen muss in einem faDie grundsätzliche Verhandlung von Vergütungssätzen muss in einem faDie grundsätzliche Verhandlung von Vergütungssätzen muss in einem faDie grundsätzliche Verhandlung von Vergütungssätzen muss in einem faiiiiren und ren und ren und ren und 
leistungsrechtlich abgesicherten Rahmen auf einrichtungsübergreileistungsrechtlich abgesicherten Rahmen auf einrichtungsübergreileistungsrechtlich abgesicherten Rahmen auf einrichtungsübergreileistungsrechtlich abgesicherten Rahmen auf einrichtungsübergreifender Ebene efender Ebene efender Ebene efender Ebene er-r-r-r-
folgen. Dabei sind die folgen. Dabei sind die folgen. Dabei sind die folgen. Dabei sind die tatsächlich tatsächlich tatsächlich tatsächlich relevanten Kostenfaktoren der Einrichrelevanten Kostenfaktoren der Einrichrelevanten Kostenfaktoren der Einrichrelevanten Kostenfaktoren der Einrichtungen zu tungen zu tungen zu tungen zu 
berücksichtigen.berücksichtigen.berücksichtigen.berücksichtigen.    

• Die Anpassung der Vergütungssätze für die einzelnen Einrichtungen ist mit dem Die Anpassung der Vergütungssätze für die einzelnen Einrichtungen ist mit dem Die Anpassung der Vergütungssätze für die einzelnen Einrichtungen ist mit dem Die Anpassung der Vergütungssätze für die einzelnen Einrichtungen ist mit dem 
federführenden Leistungsträger unter Beachtung des grundsätzlich verhandelten federführenden Leistungsträger unter Beachtung des grundsätzlich verhandelten federführenden Leistungsträger unter Beachtung des grundsätzlich verhandelten federführenden Leistungsträger unter Beachtung des grundsätzlich verhandelten 
Rahmens und der spezifischen Anforderungen der EinricRahmens und der spezifischen Anforderungen der EinricRahmens und der spezifischen Anforderungen der EinricRahmens und der spezifischen Anforderungen der Einrichhhhtung abzustimmen.tung abzustimmen.tung abzustimmen.tung abzustimmen.    

• Das Federführungsprinzip Das Federführungsprinzip Das Federführungsprinzip Das Federführungsprinzip muss muss muss muss uneingeschränktuneingeschränktuneingeschränktuneingeschränkt gelten gelten gelten gelten, d.h. , d.h. , d.h. , d.h. alle Leistungsalle Leistungsalle Leistungsalle Leistungsträger träger träger träger 
orientieren sich an den entsprechenden Vergütungsvereinorientieren sich an den entsprechenden Vergütungsvereinorientieren sich an den entsprechenden Vergütungsvereinorientieren sich an den entsprechenden Vergütungsvereinbarungen und den qualitbarungen und den qualitbarungen und den qualitbarungen und den qualita-a-a-a-
tiven Eignungsfeststellungen des federführenden Leistungstrtiven Eignungsfeststellungen des federführenden Leistungstrtiven Eignungsfeststellungen des federführenden Leistungstrtiven Eignungsfeststellungen des federführenden Leistungsträääägers.gers.gers.gers.    



Handlungsnotwendigkeiten in der Rehabilitation ….  Seite 30 

H:DHS/Adhoc-Ausschüsse/Reha-Sucht/Handlungsnotwendigkeiten  

LiteraturLiteraturLiteraturLiteratur    
 
Alves Caneiro, Eva; Piehn, Gerhardt: Substitution in der medizinischen Rehabilitation. In: Abstracts:  
30. BundesDrogenKongress 2007 in Mainz, Seminar 7, Beitrag 2. Internet:  www.fdr-
online.info/pdf/30dbk_abstracts.pdf, Stand. 15.11.2007 
 
Bundesverband für stationäre Suchtkrankenhilfe (‚buss’); Caritas Suchthilfe (CaSu); Fachverband 
Drogen und Rauschmittel (fdr); Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe im Diakonischen Werk der E-
vangelischen Kirche in Deutschland (GVS): Stellungnahme zu den Strukturanforderungen der Deut-
schen Rentenversicherung Bund, April 2007 
 
Caritas Suchthilfe (CaSu): Stellungnahme der CaSu zur Lage der stationären Drogentherapie. Frei-
burg i.Br., 2007 
 
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (Hrsg.): Deutscher Kerndatensatz zur Dokumentation im Be-
reich der Suchtkrankenhilfe: Definitionen und Erläuterungen zum Gebrauch. Hamm, 2006 
 
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (Hrsg.): Jahrbuch Sucht 2007. Geesthacht: Neuland-Verlagges., 
2007 
 
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen: Thesen zur Entwicklung regionaler Versorgung und Zusam-
menarbeit in der Hilfe für Abhängigkeitskranke. Fachtag „Die Situation der Sucht- und Drogenhilfe – 
notwendige Veränderungsschritte“, 17. Mai 2006 in Frankfurt/Main 
 
Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren (Hrsg.): Situation und Perspektiven der Suchtkran-
kenhilfe: Positionspapier 2001. In: Informationen zur Suchtkrankenhilfe, Nr. 1/2001 
 
Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.): Forderungen der Diakonie zur 
Weiterentwicklung der medizinischen Rehabilitation. In: Diakonie Texte, Positionspapier, 02.2007. 
Internet: http://www.diakonie.de/downloads/Texte-02-2007-medizinische-Rehabilitation.pdf, Stand: 
15.11.2007 
 
Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.): Funktionale Gesundheit – Ge-
sundheit und Behinderung im neuen Klassifikationssystem der WHO (ICF): Workshop des Diakoni-
schen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland, 29. und 30. September 2005, Berlin. Stutt-
gart, 2006. (Diakonie Dokumentation; 04/05) 
 
Driessen, M. (u.a.): Kosten-Nutzen-Analyse klinisch evaluierter Behandlungsprogramme: Erweiterte 
Entzugstherapie bei Alkoholabhängigkeit. In: Der Nervenarzt, Jg. 70(1999), H. 5, S. 463-470 
 
Gastpar, Markus;  Mann, Karl; Rommelspacher, Hans (Hrsg.): Lehrbuch der Suchterkrankungen. 
Stuttgart: Thieme, 1999 
 
GEBERA – Gesellschaft für betriebswirtschaftliche Beratung: Gutachten zur aktuellen und perspekti-
vischen Situation der Einrichtungen im Bereich der medizinischen Rehabilitation. Düsseldorf, 2006 
 
Hüllinghorst, Rolf: Versorgung Abhängigkeitskranker in Deutschland. In: Deutsche Hauptstelle für 
Suchtfragen (Hrsg.): Jahrbuch Sucht 2007. Geesthacht: Neuland-Verlagsges. , 2007. S. 145-159 
 
Korsukéwitz, Christiane: Wissenschaftlich fundierte Suchtbehandlung – aus Sicht der Rentenversiche-
rung. In: Sucht aktuell, Jg. 13(2006), Nr.  2,  S. 7-11 
 
Kuhlmann, Thomas (u.a.): Anforderungen an eine qualifizierte Akutbehandlung Alkoholabhängiger in 
NRW. In: Suchttherapie: Prävention, Behandlung, wissenschaftliche Grundlagen, Jg. 2(2001), H. 2, S. 
93-97 



Handlungsnotwendigkeiten in der Rehabilitation ….  Seite 31 

H:DHS/Adhoc-Ausschüsse/Reha-Sucht/Handlungsnotwendigkeiten  

Reymann, G.; Preising, M.: Rahmenkonzept für die stationäre qualifizierte Entzugsbehandlung alko-
holkranker Menschen in NRW. In: Versicherungsmedizin, Jg. 55(2003), S. 27-32 
 
Richter, D.: Die Dauer der stationären psychiatrischen Behandlung: Eine Übersicht über Methodik, 
Einflussfaktoren und Auswirkungen. In: Fortschr. Neurolog. Psychiatrie, Jg. 69(2001), S. 19-31 
 
Schmidt, L.G. (u.a.) (Hrsg.): Evidenzbasierte Suchtmedizin: Behandlungsleitlinie Substanzbezogene 
Störungen. Köln: Dt. Ärzteverl., 2006 
 
Sonntag, Dilek (Hrsg.): Deutsche Suchthilfestatistik 2005. In: Sucht: Zeitschrift für Wissenschaft und 
Praxis, Jg.  52(2006), Sonderheft 1 
 
Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch(IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen – (Arti-
kel 1 des Gesetz vom 19.6.2001, BGBl. I S. 1046) Stand: Zuletzt geändert durch Art. 28 Abs. 1 G vom 
7.9.2007 I 2246. Internet: http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/sgb_9/gesamt.pdf, Stand. 
15.11.2007 
 
Stetter, Friedrich, Mann, Karl: Zum Krankheitsverlauf Alkoholabhängiger nach einer stationären Ent-
giftungs- und Motivationsbehandlung. In: Der Nervenarzt, Jg. 68(1997), H. 7, S. 574-581 
 
Süß, H.M.: Zur Wirksamkeit der Therapie bei Alkoholabhängigen: Ergebnisse einer Metaanalyse. In: 
Psychologische Rundschau, Jg. 46(1995), S. 248-266 
 
Vereinbarung zu Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in der stationären Vorsorge und Reha-
bilitation nach §137d Abs. 1 und 1a SGB V zwischen den Spitzenverbänden der Krankenkassen. Stand: 
01. April 2004. Internet: http://www.qs-reha.de/downloads/vereinbarung.pdf, Stand: 15.11.2007 
 
Watzl, Hans: Wo bleibt die deutsche Psychotherapieforschung?: Editorial. In: Sucht: Zeitschrift für 
Wissenschaft und Praxis, Jg. 53(2007), H. 3, S. 135-136 
 
Welti, F., Fuchs, H.: Leistungserbringungsrecht der Leistungen zur Teilhabe nach dem SGB IX. In: Die 
Rehabilitation,  H. 2/2007, S. 111-115 
Widera, T.: Interne Qualitätsmanagement-Systeme in der medizinischen Rehabilitation. In: DRV-Hefte, 
H. 4-5/2006, S. 279-299 
 
Zum aktuellen Stand und zu Weiterentwicklungsmöglichkeiten der Rehabilitation Abhängigkeitskran-
ker. In: DRV-Hefte, Jg. 60(2005), H. 10-11 
 

 
 


